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Gemeinde Großrosseln

Niederschrift

26. Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Donnerstag, 02.02.2023

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 19:05 Uhr

Ort, Raum: Rosseltalhalle, Emmersweilerstraße 7, 66352 Großrosseln

Anwesend

Vorsitz

Bürgermeister

Jochum, Dominik

Mitglieder

CDU

Becker, Philipp

Busch-Kammer, Saskia

Feld, Markus

Fretter, Petra

Hektor, Ralf

Herbig, Marie-Claire

Krewer, Michael

Schuler, Laura

Schuler, Manfred

Speicher, Tobias

Wollscheid, Günter

SPD

Deetz, Karsten

Franzen, Hans-Werner

Frey, Christian

Herth, Norbert

Kiefer, Jens
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Kuhn, Christian

Schuler, Wolfgang

Steuer, Jörg

Wagner, Michael

Willems, Brian

Zieder-Ripplinger, Margriet

parteilos

Busse-Braun, Daniela

Freie Rossler

Engel, Peter

Waszut, Harald

Verwaltung

Mitarbeiter/in

Albert, Daniel

Gianonatti, Michaela

Gillet, Kerstin

König, Lisa

Meumann, Daniel

Abwesend

Mitglieder

SPD

Müller, Herbert entschuldigt

Sonstige Teilnehmer

Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Prior, Uwe entschuldigt

Sonstige Anwesende:
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung

 ungeändert 

beschlossen

2. Verpflichtung eines Gemeinderatsmitglieds

 

2019-2024/599

zur Kenntnis 

genommen

3. Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates

 

2019-2024/590

zur Kenntnis 

genommen

4. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2022

 ungeändert 

beschlossen

5. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 17.11.2022

 ungeändert 

beschlossen

6. Schülerbeförderung der Grundschüler der Gemeinde Großrosseln

 

2019-2024/591

ungeändert 

beschlossen

7. Erneuerung der Switche

 

2019-2024/600

ungeändert 

beschlossen

8. Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar

 

2019-2024/605

ungeändert 

beschlossen

9. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des ÖPNV

 

2019-2024/606

ungeändert 

beschlossen

10. Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gemäß § 

2b Umsatzsteuergesetz

 

2019-2024/596

zur Kenntnis 

genommen

11. Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen 2021

 

2019-2024/597

zur Kenntnis 

genommen

12. Vergabe eines Jahresvertrages im Sachbereich Tief- und Straßenbau 

für die Jahre 2023 und 2024

 

2019-2024/582

ungeändert 

beschlossen

13. Prüfung Übernahmemöglichkeit ev. Gemeindezentrum Am Steinberg, 

Karlsbrunn

 

2019-2024/601

abgelehnt

14. Erneuerung Hartplatz (Tenne) in Emmersweiler

 

2019-2024/593

ungeändert 

beschlossen



26. Sitzung des Gemeinderates vom 02.02.2023 Seite: 4/17

15. Mitteilungen und Anfragen

 

15.1. Bürgeranfrage

 

Nichtöffentlicher Teil

16. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2022 - 

Nichtöffentlicher Teil

 

ungeändert 

beschlossen

17. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 17.11.2022 - 

Nichtöffentlicher Teil

 

ungeändert 

beschlossen

18. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des ÖPNV

 

2019-2024/608

ungeändert 

beschlossen

19. Verlängerung des Mietvertrages des Bauhofes auf der ehemaligen TA 

Warndt

 

2019-2024/592

ungeändert 

beschlossen

20. Mitteilungen und Anfragen
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Protokoll

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
ungeändert beschlossen

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit 

des Gremiums fest. Die Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.

2. Verpflichtung eines Gemeinderatsmitglieds 2019-2024/599
zur Kenntnis genommen

Das Gemeinderatsmitglied Anke Walle hat ihr Amt mit dem bei uns am 07.12.2022 eingegangenen 

Schreiben zum 31.12.2022 niedergelegt und scheidet demnach aus dem Gemeinderat Großrosseln 

aus. 

Nachrückerin ist Frau Marie-Claire Herbig, In den Kreuzlängten 20, 66352 Großrosseln.

Bürgermeister Dominik Jochum verliest die Verpflichtungserklärung. Durch anschließenden Hand-

schlag und Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung wird Frau Marie-Claire Herbig als neues  

Gemeinderatsmitglied verpflichtet. Eine Kopie der Verpflichtungserklärung ist der Niederschrift   

beigefügt. 

3. Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates 2019-2024/590
zur Kenntnis genommen

Die CDU-Fraktion hat in der konstituierenden Gemeinderatssitzung Daniela Busse-Braun als Mitglied 

für den Hauptausschuss und Schulausschuss der Gemeinde Großrosseln sowie für den Zweckverband 

Regionalentwicklung Warndt benannt. Mit dem Beschluss der Geschäftsordnung wurde der 

Schulausschuss von der Kommission, bestehend aus Verwaltung und jeweilig vertretenen Fraktionen 

des Gemeinderates, aufgelöst. Angelegenheiten, die den Schulausschuss betreffen, werden dem 

Hauptausschuss übertragen. Mit Schreiben vom 08.12.2022, hier eingegangen am 08.12.2022, hat 

das Mitglied Daniela Busse-Braun ihren Austritt aus der CDU-Fraktion erklärt. Bis zum Ende der Legis-

latur-periode verbleibt sie als parteiloses Mitglied im Ortsrat Karlsbrunn sowie im Gemeinderat der      

Gemeinde Großrosseln.

Die CDU-Fraktion hat in der konstituierenden Gemeinderatssitzung Anke Walle als Mitglied für den 

Hauptausschuss, für den WasserZweckVerband Warndt sowie als Stellvertreterin für den Zweckver-

band Regionalentwicklung Warndt benannt. Mit dem bei der Gemeinde am 07.12.2022 ein-

gegangenen Schreiben, legt das Mitglied Anke Walle Ihr Amt im Gemeinderat, sowie seiner Aus-

schüsse zum 31.12.2022 nieder.

Die CDU-Fraktion muss daher

• ein neues Mitglied für den Hauptausschuss der Gemeinde Großrosseln, den Zweckverband 

Regionalentwicklung Warndt sowie eine(n) Stellvertreter/in für den WasserZweckVerband 

Warndt und

• ein neues Mitglied für den Hauptausschuss der Gemeinde Großrosseln, den WasserZweck-

Verband Warndt und eine(n) Stellvertreter/in für den Zweckverband Regionalentwicklung 

Warndt

benennen.
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Das Mitglied Manfred Schuler (CDU) benennt folgende Personen:

Für den Hauptausschuss: 
Marie-Claire Herbig für Anke Walle

Petra Fretter für Daniela Busse-Braun

Für dem Wasserzweckverband Warndt:
Tobias Speicher für Anke Walle Vertreter: Michael Krewer

Für den Zweckverband Regionalentwicklung Warndt:
Philipp Becker Vertreter: Manfred Schuler

4. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2022
ungeändert beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Ver-

fügung.

Es werden keine Einwände erhoben.

Beschluss:

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 15.12.2022 wird in der vorgelegten Form und Fassung  

angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

5. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 17.11.2022
ungeändert beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Ver-

fügung.

Es werden keine Einwände erhoben.

Beschluss:

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 17.11.2022 wird in der vorgelegten Form und Fassung an-

genommen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0
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6. Schülerbeförderung der Grundschüler der Gemeinde 
Großrosseln

2019-2024/591
ungeändert beschlossen

Wie bereits in der 26. Sitzung des Haupt- Finanz- und Personalausschusses vom Vorsitzenden 

mitgeteilt, wurde der seit August 1996 bestehende Vertrag über die Schülerbeförderung der 

Grundschüler der Gemeinde Großrosseln mit dem Omnibusunternehmen Baron nun seitens des 

Unternehmens monetär angepasst. Das Unternehmen hat zum 06.09.2022 eine außerordentliche 

Anpassung der Vergütung vorgenommen. Die Kosten belaufen sich auf 1.250 € netto pro Tag. Dieser 

Betrag übersteigt die jetzigen Kosten um 240,50 € netto. Ein entsprechendes Gespräch zwischen dem 

Unternehmen und der Verwaltung wurde bereits geführt. Der Vorsitzende informierte, dass der 

Vertrag zum Ende des Schuljahres 2022/2023 durch die Gemeinde mit Schreiben vom 27.10.2022 

bereits gekündigt wurde. Die Schülerbeförderung muss nunmehr in der Folge neu ausgeschrieben 

werden. Die Ausschreibung für die Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2023/2024 wird über das 

Zentrale Vergabemanagement (ZVM) des Regionalverbandes erfolgen. Die Ausschreibung erfolgt 

europaweit. Zuschlagskriterium ist der Preis.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag für die Ausschreibung an das ZVM zu übergeben und 

dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

7. Erneuerung der Switche 2019-2024/600
ungeändert beschlossen

In der 25. Sitzung des Gemeinderates wurde über die Erneuerung des Hyper V4 Servers beschlossen. 

Unser IT-Dienstleister G&M hat uns nun mitgeteilt, dass mit dem Austausch des Servers auch die 

dazugehörigen Switche erneuert werden müssten. Die D-Link Switche im Serverraum sind teilweise 

defekt, wozu es schon zu Lüfterproblemen und defekten Ports, in der Vergangenheit gekommen ist. 

Die Anzahl der freien Ports beträgt derzeit fast 0, weshalb ein Ausweichen im Notfall gar nicht mög-

lich ist. Bei den neuen Switchen sind nun auch PoE Switche dabei, um evtl. neue Telefone, die PoE 

benötigen, anschließen zu können. Ein weiteres derzeit bestehendes Problem ist die Kapazität. Die 

Verbindungen der neuen Switche mit 10 GB können nun diesen Engpass beseitigen. Insgesamt wird 

die komplette Kapazität erhöht, sodass der Gemeinde nicht nur eine funktionierende, sondern auch 

eine moderne Infrastruktur für zukünftige Projekte bereitsteht.

Unser IT-Dienstleister wurde aufgrund der Komplexität unseres Systems mit der Erneuerung des Hy-

per V4 Servers beauftragt. Aus dem zuvor genannten Grund ist es opportun den Austausch der Swit-

che durch selbiges Unternehmen abzuwickeln. Da der Austausch des Servers im ersten Quartal 2023 

stattfinden wird, ist daher ein zeitnaher Austausch der Switche zu empfehlen.

Die Kosten der Erneuerung der Switche betragen derzeit 14.003,92 €. Es ist aus heutiger Sicht zu 

beachten, dass die Preisentwicklung einen unvorhersehbaren Verlauf nimmt, weshalb eine alsbaldige 

Umsetzung ratsam ist.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Angebot zur Erneuerung der Switche von unserem IT-

Dienstleister G&M zu beauftragen.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

8. Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar 2019-2024/605
ungeändert beschlossen

Die Ansätze der Planungen des Wirtschaftsplans 2023 basieren auf den Ergebnissen des Jahresab-

schlusses 2021 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2022 unter Berücksichtigung 

laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wurde den Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen. 

  

Die Anpassungen des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses wurden im Wirtschaftsplan 2023 berück-

sichtigt.

  

Als Anlage liegen detaillierte Erläuterungen sowie der eigentliche Wirtschaftsplan 2023 bei. 

  

Der Wirtschaftsplan 2023 muss in den kommunalen Gremien beraten werden. Die Verbandsver-

sammlung zur Entscheidung über den Wirtschaftsplan soll im März 2023 stattfinden. 

Beschluss:

Dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2023 für den Zweckverband eGo-Saar wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

9. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des ÖPNV 2019-2024/606
ungeändert beschlossen

Der Zweckverband ÖPNV Regionalverband Saarbrücken hat zu einer Sitzung der Zweckverbandsver-

sammlung für den 03. März 2023 per Mail eingeladen. 

„Sehr geehrte Damen und Herren,

 

die nächste Verbandsversammlung des ZPRS findet am Freitag, den 03.03.2023, um 9 Uhr im 

Sitzungssaal unseres Rathauses statt.

 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Vielen Dank.“

Eine schriftliche Einladung inklusive Tagesordnung liegt nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2023 sowie die 

Niederschrift vom 16.12.2022 sind als Anlage beigefügt.

Der Gemeinderat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m. § 114 Abs. 4 KSVG das Recht, in den dem Ge-

meinderat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der 

Gemeinde Großrosseln in der Zweckverbandsversammlung zu erteilen. Die Vertreter sind in diesem 

Fall an die Weisung gebunden.
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Dem Gemeinderat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun 

kann, ist er gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Unternehmens 

zu unterrichten.

Beschluss:

Zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes ÖPNV Regionalverband Saarbrü-

cken am 03.03.2023 werden über den Wirtschaftsplan 2023 sowie über die Annahme der Nieder-

schrift (öffentlicher Teil) vom 16.12.2022 – keine– Weisungen beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

10. Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz

2019-2024/596
zur Kenntnis genommen

Mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) im Jahre 2016 wurde die Umsatz-

besteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts grundlegend geändert. Nach neuer 

Rechtslage unterfallen zahlreiche Leistungsbeziehungen kommunaler Körperschaften dem Umsatz-

steuerrecht. Durch Erklärungen gegenüber dem Finanzamt konnten juristische Personen des öffent-

lichen Rechts allerdings erwirken, dass sie bis zum 01.01.2021 noch nach altem Recht behandelt 

werden. Diese Möglichkeit wurde auch durch den Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln wahr-

genommen. Der Rat hat hierüber in seiner Sitzung am 24. November 2016 einen entsprechenden 

Beschluss gefasst. Die Übergangsfrist sollte den juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) 

Zeit geben, eine umfassende Neubewertung ihrer einschlägigen Leistungsbeziehungen vorzunehmen. 

In der Praxis ergaben sich häufig schwierige Fragestellungen bei der Aufarbeitung und Bewertung der 

vielfältigen und teils sehr komplexen Leistungsaustauschbeziehungen was dazu führte, dass es durch 

das Corona-Steuerhilfegesetz der Bundesregierung einen zeitlichen Aufschub bis zum 31.12.2022 

gegeben hat. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 hat der Bund 

die nochmalige Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2024 vorgeschlagen und der Bundesrat 

hat am 16.12.2022 der Änderung zugestimmt. Somit gilt für die Gemeinde Großrosseln nach wie vor 

die alte Rechtslage. Erst zum 01.01.2025 erfolgt dann zum Teil eine Umsatzbesteuerung der Leistun-

gen unserer Gemeinde.

11. Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen 2021

2019-2024/597
zur Kenntnis genommen

Gemäß § 89 Absatz 1 KSVG sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

aus der Investitionstätigkeit eines Jahres dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Durch die ge-

plante Feststellung des Jahresabschlusses 2021 in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 wird für 

das Jahr 2021 die entsprechende Grundlage hierfür geschaffen.

Eine Regelung für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde durch den Gesetzgeber 

nicht getroffen, da insoweit keine rechtsverbindliche Ermächtigung durch den Gemeinderat erfolgt (§ 

84 KSVG).

Darüber hinaus wurden durch die Kommunalhaushaltsverordnung die Möglichkeiten einer flexiblen 

Haushaltsbewirtschaftung erweitert. So können nach § 18 KommHVO Aufwendungen bzw.               

Investitionsauszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt wer-

den. Durch diese Budgetierung auf Ebene der Teilhaushalte verlieren die einzelnen Haushaltsansätze 

für die Mittelbewirtschaftung an Bedeutung, weil die mittelbewirtschaftenden Stellen Mehrauf-
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wendungen bzw. Mehrauszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen durch Einsparungen bei anderen 

Ansätzen kompensieren können. Diese Überschreitungen innerhalb eines Budgets stellen somit keine 

überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen dar.

Die vorliegende Aufstellung des Jahres 2021 zeigt die Aufwands- und Auszahlungspositionen auf, bei 

denen – gegenüber dem eigentlichen Haushaltsansatz – Mehrausgaben zustande kamen. Allerdings 

auch nur die Positionen aus den Deckungskreisen 11, 13-15, 17, 23, 36, 41, und 50, da nur diese De-

ckungskreise tatsächlich überschritten wurden. Die Ausgaben sind darüber hinaus wiederum gedeckt 

durch den Gesamthaushalt. Diejenigen Haushaltsstellen, bei denen Minderausgaben erwirtschaftet 

wurden bzw. die Einnahme-Haushaltsstellen, welche zur entsprechenden Deckung etwaiger Mehr-

Aufwendungen und Mehr-Auszahlungen zur Verfügung standen, sind hierbei entsprechend nicht 

aufgeführt.

Auf Wunsch des Gemeinderates, sind die aus Sicht der Verwaltung wesentlichsten Veränderungen 

einzelner Positionen zusätzlich in der beigefügten Auflistung stichwortartig erläutert.

12. Vergabe eines Jahresvertrages im Sachbereich Tief- und 
Straßenbau für die Jahre 2023 und 2024

2019-2024/582
ungeändert beschlossen

Für Kleinbaustellen bzw. auch Notmaßnahmen, wie z.B. Unterhaltungsleistungen bei Straßen-

abläufen, Bord- und Rinnenbändern, Gehwege und Kanaleinbrüchen etc. hat die Verwaltung im Jahre 

2017 die Vergabe eines Jahresvertrages im Sachbereich Tiefbau vorgeschlagen. Neben den wirt-

schaftlich erzielbaren Vorteilen bei den Baupreisen könnten auch verwaltungsstraffende und damit 

zeitsparende Vorteile erzielt werden, z.B. kürzere und spontanere Möglichkeit zur Beauftragung und 

Erledigung von Reparaturmaßnahmen geringeren Umfangs.

Der Verwaltung lagen hierbei Beispiele von Kommunen wie der Gemeinde Heusweiler, der Mittel-

stadt Völklingen oder dem Wasserzweckverband Warndt vor. Die Verwaltung hat im Jahr 2017 be-

reits ein auf die Gemeinde Großrosseln zugeschnittenes Leistungsverzeichnis ausgearbeitet, welches 

im Jahr 2020 für die Jahre 2021 und 2022 erneuert wurde. Dieses Leistungsverzeichnis ist somit in 

den Haushaltsjahren 2017 bis heute in der Praxis zum Einsatz gekommen.

Nun wird die Vereinbarung mit den Baufirmen zum 31.12.2022 auslaufen. Die Einheitspreise des 

Jahres-LV 2017-2018, wurden bereits für die Jahre 2019 bis 2020 um 5 % erhöht. Die Preissteigerung 

von 5 % ergab sich aus Verhandlungen mit den beiden Baufirmen durch Preiserhöhungen im Bereich 

Lohnsektor sowie bei Baumaterialien und Baumaschinen. Die zu vereinbarende einmalige Preisstei-

gerung von 5 Prozent auf zwei Jahre wirkte sich für die Gemeinde Großrosseln finanziell überaus 

günstig aus, da man aufgrund der sehr guten Auslastung im Baugewerbe hier mit Preissteigerungen 

in Höhe von rund 6 Prozent und mehr – Quelle aus dem deutschen Baugewerbe, Halbjahresbilanz 

2018 mit Ausblick auf 2019 - jährlich rechnen musste, sodass sich hieraus ein erhebliches Ein-

sparpotential ergab.

Die ursprüngliche Vergabe im Haushaltsjahr 2017 war wie folgt aufgebaut: - Das vorliegende Jahres-

leistungsverzeichnis des Sachbereiches Tief- und Straßenbau wurde in einer beschränkten Einheits-

preisanfrage an 3 Fachfirmen, mit Aufforderung zur Angebotsabgabe versandt. - Nach der Angebots-

abgabe wurden die vorliegenden Angebote fachtechnisch geprüft. Um Preisspekulationen zu ver-

meiden, wurden die vorliegenden Angebote nach der Prüfung zu einem von der Gemeinde vor-

gegebenen Endpreis gemittelt. Hierzu sind alle einzelnen Leistungspositionen in Ihren Einheitspreisen 

arithmetisch gemittelt worden.

Nach der Mittelung der Einheitspreise wurden die Baufirmen erneut angefragt, ob diese die          

Leistungen zu den vorgegebenen Preisen ausführen möchten. - Die Firmen stimmten den Einheits-
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preisen zum damaligen Zeitpunkt allesamt schriftlich zu. Eine Anfrage bei den aktuellen Leistungs-

verzeichnis-Vertragspartnern - Fa. Adams GmbH, Haldenweg 12, 66333 Völklingen und Fa. Rieger 

Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG, Zum alten Friedhof 10, 66787 Wadgassen- im November 

dieses Jahres ergab folgende Ergebnisse:

- Fa. Adams GmbH: Die zur Zeit noch geltenden Preise aus dem Jahresleistungsverzeichnis 

2021 und 2022 könne auch für die Jahre 2023 und 2024 gehalten werden.

- Fa. Rieger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG: Eine Aufrechterhaltung der aktuellen 

Preise ist aufgrund der Wirtschaftlichkeit ab dem Jahr 2023 nicht mehr möglich. Hier müss-

ten Preisanpassungen in Form einer Steigerung vorgenommen werden.

Als Ersatz für die Firma Rieger wurde die Bauunternehmung Maurer GmbH aus Illingen angefragt. 

Diese hatte neben dem Endstufenausbau Finkenweg in Karlsbrunn bereits weitere kleinere Auf-

träge im Tiefbaubereich für die Gemeinde ausgeführt. Nach deren Sichtung des LV´s inklusive der 

zugehörigen Einheitspreise, stimmte die Bauunternehmung Maurer GmbH zu, für die Gemeinde 

auf Grundlage des Jahres-LV arbeiten zu wollen.   

Unter Berücksichtigung der zur Zeit aufgrund der Ukraine-Krise generellen und insbesondere in 

der Baubranche teils erheblichen Preissteigerungen, schlägt die Verwaltung daher eine Ver-

längerung des bisher geltenden Jahresleistungsverzeichnisses mit der Fa. Adams GmbH sowie der 

Bauunternhemung Maurer GmbH zu den Einheitspreisen von 2021 bis 2022 vor.

Es handelt sich hierbei nicht um einen Gesamtauftrag, sondern lediglich um Einzelaufträge, wel-

che durch die Gemeinde Großrosseln nach Lage und Anfall vergeben werden. Dabei ist die Häufig-

keit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung bezogen auf die Bauleistung nicht bekannt. 

Die Einheitspreise wären somit bis zum 31.12.2024 bindend. Die Einheitspreisliste wird erst mit 

dem jeweils hierzu erteilenden Bauauftrag Bestandteil des Vertrages. Da es sich um Bauleistungen 

für den allgemeinen Haushalt aber auch um Leistungen der Sonderrechnung Abwasser handelt, ist 

weiterhin die Auftragsvergabe unter den betreffenden/verursachenden Leistungskonten zu ver-

buchen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt zu, dass ein Jahresvertrag im Sachbereich Tief- und Straßenbau in den 

Haushaltsjahren 2023 und 2024 mittels Durchführung des im Sachverhalt geschilderten Vergabe-

verfahrens vergeben wird. Der in der Anlage aufgeführte Leistungskatalog samt Einheitspreisen wird 

den nachfolgend aufgeführten Baufirmen zugesprochen:

 

Fa. Adams GmbH, Haldenweg 12, 66333 Völklingen 

Fa. Bauunternehmung Maurer GmbH, Rechwies 1, 66557 Illingen

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

13. Prüfung Übernahmemöglichkeit ev. Gemeindezentrum Am 
Steinberg, Karlsbrunn

2019-2024/601
abgelehnt

Die evangelische Kirchengemeinde hat das Gemeindehaus Am Steinberg in Karlsbrunn der Gemeinde 

zum Kauf bzw. in Erbbaupacht angeboten, um es fortan für öffentliche Zwecke nutzen zu können. 
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Eine Vermietung des Objektes schloss die Kirche aus.

Die Kirche konnte jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt keine exakten Preise benennen. Ob eine Nut-

zung für gemeindliche Zwecke möglich ist, konnte verwaltungsseitig nicht überprüft werden, da hier-

für notwendige Gutachten (Bewertung bauliche Substanz, Boden- und Schadstoffgutachten) nicht 

vorliegen.

Die Kirche hat daraufhin vorgeschlagen, ein Gutachten für das Objekt in Auftrag zu geben, dass sich 

den vorangegangenen Fragen widmet. Die Kosten des Gutachtens sollen hälftig geteilt werden.

Nach internen Schätzungen dürften sich die Kosten des Gutachtens auf ca. 60.000,--€ gesamt be-

laufen. Der gemeindliche hälftige Anteil ist weder im Haushalt berücksichtigt, noch kann ver-

waltungsseitig ein Deckungsvorschlag unterbreitet werden.

Es wird verwaltungseitig darauf hingewiesen, dass – sollte es zur Überprüfung des Objektes für   

Zwecke der Gemeinde kommen – das Projekt „Neubau DGH Karlsbrunn am Standort des ehemaligen 

Warndthotels“ ruhen wird.

Das Mitglied Petra Fretter (CDU) meldet sich zu Wort und verliest ihren Redebeitrag (siehe Anlage).

Nach einer regen Unterhaltung zwischen den Parteien ergeht folgender  

Beschluss:

Der Rat beauftragt den Bürgermeister,

- trotz fehlender Mittel in den Vorschlag der Kirche einzuwilligen, und das ergebnisoffene Gut-

achten bzgl. des ev. Gemeindehauses Am Steinberg in Karlsbrunn erstellen zu lassen. Der 

gemeindliche Kostenanteil von geschätzt 30.000,--€ soll außerplanmäßig finanziert werden.

- die Bemühungen um den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in der Dorfmitte am jetzi-

gen Standort des ehemaligen Warndthotels bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Über eine Wie-

deraufnahme der Neubaubemühungen wird zu gegebener Zeit dann gesondert befunden, 

wenn sich das Kirchengebäude als geeignet herausstellen sollte.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

12 13 0

Somit ist der Beschlussvorschlag der Verwaltung abgelehnt.

Anlage 1 Redebeitrag

14. Erneuerung Hartplatz (Tenne) in Emmersweiler 2019-2024/593
ungeändert beschlossen

Nach einem Schreiben vom 25.09.2012 des damaligen ersten Beigeordneten an den Bürgermeister, 

beauftragte die Verwaltung den Sportplatzgutachter Dr. h.c. Dipl. Ing. Nienas mit der Begutachtung 

des Tennenplatzes in Emmersweiler. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden in der 

Ausschusssitzung des Planungs-, Bau-, Umweltschutz-, Naturschutzausschuss am 07.05.2014 von 

Herrn Nienas selbst vorgetragen und erläutert.
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Daraufhin wurden ab dem Investitionsprogramm 2014 jeweils Gelder zur notwendigen Sanierung des 

„Tennenplatzes“ in Emmersweiler von der Verwaltung angemeldet. Ein entsprechender Mittelansatz 

zur „Erneuerung des Hartplatzes Emmersweiler“ wurde erst im Haushaltsjahr 2018 der Verwaltung 

zugesprochen.

 

Mit Auftrag vom 04.04.2019 wurde das Planungsbüro Nienas aus Lebach mit der Planung zur 

Erneuerung des Hartplatzes in Emmersweiler beauftragt. Der beauftragte Planungsumfang umfasste 

die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) nach der HOAI 2013. Die erstellte Entwurfsplanung wurde 

vom Büro Nienas im August 2019 der Verwaltung eingereicht. Im November 2019 wurde von der 

Verwaltung bei der Sportplanungskommission ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die 

Erneuerung des Tennenplatzes gestellt. Dieser wurde jedoch anhand eines fehlenden 

Sportstättenentwicklungskonzeptes abgelehnt. 

Nach Vorlage des Sportstättenentwicklungskonzeptes der Gemeinde Großrosseln mit 

Verabschiedung durch den Gemeinderat am 07.07.2022, steht die Gemeindeverwaltung erneut vor 

einer Förderantragstellung bei der Sportplanungskommission des Saarlandes. 

Mit E-Mail vom 01.10.2021 informierte die Firma Eurogreen im Namen des SV Emmersweiler den 

Bürgermeister Jochum, dass der Verein gerne einen neuen Hybridrasenplatz anstatt einem neuen 

Tennenplatz gebaut bekäme. Nach Prüfung des im Schreiben beiliegenden und vom SV 

Emmersweiler eingenommen Angebotes stellte sich heraus, dass das Angebot nur ein Teilhybrid mit 

280 m² Hybridrasenmatten enthielt. Der bestehende Hartplatz selbst besitzt eine Fläche von rund 

6.500 m². Somit ist der Begriff Hybridrasen nicht korrekt und müsste daher mit der Definition 

Rasenplatz mit Teilhybridrasenmatten bezeichnet werden.

Da die Hybridrasentechnologie noch nicht sehr verbreitet ist und daher noch keine genauen 

Aussagen über eine Nachhaltigkeit existieren, hat die Verwaltung eine Vergleichsstudie beim Büro 

Naturnetzwerk aus Lebach beauftragt. Ziel der Studie war eine bessere Vergleichbarkeit mit den Vor- 

und Nachteilen des Tennenplatzes sowie dem Rasenplatz mit Teilhybrid aufzuzeigen. Die in der 

Anlage befindliche Studie samt Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde von Herrn Dr. h.c. Dipl. Ing. 

Nienas ausgearbeitet. Miteinfluss fand eine parallel von der Gemeindeverwaltung beauftragte 

Schadstoffanalyse des vorhandenen Sportplatzaufbaus zur Einstufung nach LAGA-Bauschutt und 

DepV. Die Ergebnisse sind in der Studie aufgeführt.

Der Bürgermeister Jochum wird die von Herrn Nienas ausgearbeitete Vergleichsstudie in den 

Gremien vorstellen.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, das Sanierungsprojekt mit der Sanierungsvariante 

- Rasenplatz mit Teilhybrid (mind. 280 m² Hybridrasenmatten)

weiterzuverfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

25 0 0

15. Mitteilungen und Anfragen
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15.1. Bürgeranfrage

Das Mitglied Christian Frey (SPD) verliest eine Anfrage der Eigentümergemeinschaft Richter Rosar 

Reimsbach (siehe Anlage) und bittet die Verwaltung um zeitnahe Beantwortung der Fragen. 

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Anlage 1 Bürgeranfrage
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Der Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan
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2

Erfolgsplan 2023 IST 2021
in Euro

Plan 2022    
in Euro

Plan 2023     
in Euro

1. Umsatzerlöse 2.429.931 2.841.400 3.208.000

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.839.338 27.073.317 10.735.629

Ergebnis (1. – 2.) 4.269.269 29.914.717 13.943.629

3. Materialaufwand 2.262.337 23.378.750 6.772.660

4. Personalaufwand 1.418.816 1.736.950 2.725.650

5. Abschreibungen 189.758 248.296 411.705

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 372.030 4.525.500 4.001.175

7. Zinsaufwendungen 38 2.500 5.000

Ergebnis (3. – 7.) 4.242.941 29.891.996 13.916.190

8. Ergebnis der gewöhnlichen     

Geschäftstätigkeit
26.290 22.721 27.439

9. Sonstige Steuern -204

10. Jahresergebnis 26.494 22.721 27.439

Entwicklung Eigenkapital 173.194,97 195.915,97 223.354,97
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Wirtschaftsplan   

für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt 
gemacht im Amtsblatt des Saarlandes 2021, Teil II, Seite 792, hat die Verbandsversammlung 
am XX.XX.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Erfolgsplan wird festgesetzt 
 
 in den Erträgen auf                     13.943.629,-- € 
 in den Aufwendungen auf          13.916.190,-- € 
  Gewinn                                                   27.439,-- € 
 
  
Der Vermögensplan wird festgesetzt 
 
 in den Einnahmen auf 2.423.998,-- € 
 in den Ausgaben auf            2.423.998,-- € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000 €. 
 

§ 5 
 

 
Es gilt die von der Verbandsversammlung am XX.XX.2023 beschlossene Stellenübersicht.  
 
 
Saarbrücken, den XX.XX.2023 
 
 
gez. 
Daniela Schlegel-Friedrich 
(Verbandsvorsitzende) 
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Erfolgsplan für das Wirtschafts-
jahr 2023 

IST 2021 
in Euro 

Plan 2022    
in Euro 

Plan 2023    
in Euro 

Erläuterungen 

1. Umsatzerlöse (1) 2.429.931 2.841.400 3.208.000 aus Lieferungen und 
Leistungen 

2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an 
    unfertigen Erzeugnissen 

    

3. andere aktivierte Eigenleistungen     

4. Sonst. betriebl. Erträge 1.839.338 
 

27.073.317 
 

 
10.735.629 

 

u.a.  Digitalisie-
rungsoffensive, 
Breitbandbüro Saar 

davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 171.311 215.128 364.144  

davon Förderung Personalkosten Digitalisierungsoffensive     
Kommunen 

500.000 440.000 1.264.369  

     davon Zuführung zum Sonderposten  4.210.000 3.617.100  

5. Materialaufwand 
 

2.262.337 
 

23.378.750 6.772.660  

a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene         
Waren(2)     

b) Aufw. für bezogene Leistungen 
 

2.262.337 23.378.750 6.772.660  

6. Personalaufwand 1.418.816 1.736.950 2.725.650 
 

      a) Löhne und Gehälter (3) 1.108.976 1.328.767 2.106.507 

      b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  
          Altersversorgung und für Unterstützung  (3) 

309.840 408.183 619.143 

      davon für Altersversorgung 107.798 146.946 231.762  

7. Abschreibungen 189.758 248.296 411.705  

     a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens und Sachanlagen 

185.830 248.296 411.705  

     davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB     

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens    so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 

3.928    

     davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB     

8. Sonst. betriebl. Aufwendungen (4) 
 

372.030 
 

 
4.525.500 

 
4.001.175 

Mietkosten, Bezü-
geabrechnung, 
Reisekosten, Er-
stattung für Ab-
ordnungen u.ä. 

     davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 4.210.000 3.617.100  

9. Erträge aus Beteiligungen     

     davon aus verbundenen Unternehmen (5)     

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
      Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

    

        davon aus verbundenen Unternehmen (5)     

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0  

       davon aus verbundenen Unternehmen (5)     

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf  
     Wertpapiere des Umlaufvermögens 

    

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 2.500 5.000  
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       davon an verbundene Unternehmen (5)     

14. Ergebnis der gewöhnlichen 
      Geschäftstätigkeit 

26.290 22.721 27.439  

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,  
      Gewinnabführungs- und  
      Teilgewinnabführungsverträgen 

    

16. Aufwendungen für Verlustübernahme     

17. außerordentliche Erträge     

18. außerordentliche/periodenfremde Aufwendun-
gen 

    

19. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0  

20. Steuern von Einkommen und Ertrag     

21. Sonstige Steuern  204    

22. Jahresgewinn/-verlust *) 26.494 22.721 27.439  

 
 
 
 
 
Verwendung des Jahresgewinnes oder Behandlung des Jahresverlustes 
a) zur Tilgung des Verlustvortrages 27.439 € a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag ... 
b) zur Einstellung in Rücklagen ............... b) durch Abbuchung von den Rück- 
     lagen auszugleichen  ...................... 
c) zur Abführung an den Haushalt  c) aus dem Haushalt der Gemeinde  
 der Gemeinde .........................  auszugleichen   ...................... 
d) auf neue Rechnung vorzutragen  d) auf neue Rechnung vorzutragen     

 ...................... 

 

________________________________________________________ 
(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse 
(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische 
   Gründe entgegenstehen 
(3) Einschließlich aktivierter Beträge 
(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte 
(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung 
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Erfolgsübersicht für 
den Wirtschaftsplan 
2023    

 

 
Aufwendungen nach Bereichen 

nach Aufwandsarten 
Betrag ins-

gesamt 
Verwaltung 

Dienstleis-
tungen  

 
Projekte 

  € € € € 

 1 2 3 4 5 

1. Materialaufwand Fremdleistungen     
 a) Bezug von Fremden 6.772.660 0 2.648.166 4.124.494 
 b) Bezug von Betriebszweigen     

2. Löhne und Gehälter 2.106.507 453.746 813.520 839.241 

3. Soziale Abgaben (3) 387.381 83.443 149.604 154.334 

4. 
Aufwendungen für Altersversorgung 
und für Unterstützung 231.762 69.537 79.850 

 
82.375 

5. Abschreibungen 411.705 45.104 366.601 0 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  5.000 0 0 5.000 

7. 
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 
ausgewiesen) (5)    

 

8. Konzessions- und Wegeentgelte     

9. 

andere betriebliche Aufwendungen 
(davon 3.617.100 € Zuführung zu 
Sonderposten mit Rücklageanteil) (6) 4.001.175 66.129 3.817.791 

 
 

117.255 
10. Summe 1-9 13.916.190 717.959 7.875.532 5.322.699 

11. Umlage der Spalten 3 u. 4      

12. 
Leistungsausgleich der Aufwands-
bereiche    

 

13. Aufwendungen 1-12 13.916.190 717.959 7.875.532 5.322.699 

14. 
Betriebserträge nach G&V Rech-
nung (7) 13.579.485 520.000 8.170.622 

 
4.888.863 

15. Betriebserträge insgesamt 13.943.629 536.427 8.518.339 4.888.863 

16. Betriebsergebnis 27.439 -181.532 642.807 -433.836 

17. Finanzerträge (8)     

18. Außerordentliches Ergebnis (9) 0 0 0 0 

19. 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 
(10)    

 

20. Unternehmensergebnis (11) 27.439    

 

 

 

______________________________________________________ 
(3) Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden. 
 Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen; 
(4) Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung; 
(5) Posten 21 der GuV-Rechnung; 
(6) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu  
 Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18);  
(7) Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18) 
(8) Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung; 
(9) Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösung von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit 
 Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung 
(10) Posten 20 der GuV-Rechnung; 
(11) Übereinstimmend mit Nr. 22 der GuV-Rechnung; 
  



 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil C 
 
 

Vermögensplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 10 

Vermögensplan eGo-Saar für Wirtschaftsplan 2023 
 
 
Einnahmen 

 
lfd. 
Nr. 

 

 
Bezeichnung 

 

IST Plan Plan 

2021 (1) 20222) 2023(3) 
EURO 

1 2 3 4 5 

1. Zuschüsse 270.557 9.500.000 1.984.854 

2. Einnahmen aus Verkauf An-
lagevermögen 

0   

3. Abschreibungen 185.830 248.296 411.705 

4. Jahresgewinn 26.494 22.721 27.439 
5. Investitionskreditaufnahme 0 0 0 

6. Verminderung des Netto-
geldvermögens 

0 0 0 

 Summe 482.881 9.771.017 2.423.998 

 
 
 
 
Erläuterungen: 
Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres 
(2) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres 
(3) des Planjahres 
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Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2023 
 
Ausgaben: 

lfd. Nr. 
 

Bezeichnung 
 

 
Rechnungs-

ergebnis 
 Planansatz  

Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaß-

nahmen 
Erläuterungen (6) 

 
Ausgaben    

2021 (1) 
Ausgaben 

2022 (2) 
Ausgaben 

2023 (3) 

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen 
2021 (3+4) 

Gesamt-
ausgabe-

bedarf 

bisher be-
reitgestellt 

(5) (8) 

EURO  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Immaterielle Anlagewerte (7) 22.416 6.510.000 345.000 0 4.238.081 7.105.981  
1 Software 6.707 10.000 15.000 0 15.000 0 Ansatz jährlich neu 

2. Middleware 15.709 0 330.000 0 935.981 605.981 Zuführung Sopo 2023 € 3.617.100 

2.a Gemeinsames Verwaltungsnetz 6.784 0 330.000 0 935.981 605.981 

 Inbetriebnahme 01.08.2020, Nach-
trägliche investive Ausgaben 2021 

6.784 €, Nachträgliche investive Aus-
gaben 2023 geplant 330.000 € 

3. 
Digitalisierungsoffensive Kom-

munen 
0 6.500.000 0 0 3.287.100 6.500.000  

3.a 
Fokusbereich 1: 

 Digitalisierung Verwaltungsleis-
tungen und OZG 

0 4.000.000 0 0 2.658.000 4.000.000 

Geplante Inbetriebnahme 31.12.2023 
nach neuesten Erkenntnissen mit ei-
nem Wert von 2.658.000 €. Investitio-
nen 2023 durch Planansatz Vorjahre 
gedeckt 

3.b 
Fokusbereich 2: Binnendigitalisie-

rung 
8.925 2.500.000 0 0 629.100 2.500.000 

Geplante Inbetriebnahme 01.04.2023 
nach neuesten Erkenntnissen mit ei-
nem Wert von 629.100 €. Investitio-
nen 2023 durch Planansatz Vorjahre 
gedeckt 

II. Sachanlagevermögen 4.542 3.035.000 1.714.854 0 4.714.854 3.000.000  
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1. Andere Anlagen 2.699 0 0 0 0 0 Ansatz jährlich neu 

2. 
Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung incl. Geringfügige 

Wirtschaftsgüter 
1.843 35.000 60.000 0 60.000 0 Ansatz jährlich neu 

3. Anlagen im Bau 0 3.000.000 1.654.854  4.654.854 3.000.000 

Anlagen, die 2022 A.i.B waren und bis 
2023 fertig gestellt werden, sind in der 
Rubrik Sachanlagevermögen ausge-
wiesen 
 

 
3.a 

Fokusbereich 3: 
Innovative Werkzeuge 

0 1.250.000 104.854 0 1.354.854 1.250.000 Inbetriebnahme 01.01.2024 

3.b 
Fokusbereich 4: 

Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb 
0 1.750.000 1.550.000 0 3.300.000 1.750.000 Inbetriebnahme 01.01.2024 
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(1) des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres 
(2) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres 
(3) des Planjahres 
(4) Bei den „Erläuterungen“ ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird 
(5) Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres 
(6) Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden 
(7) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen 
 

 
 
 
 
 

Bezeichnung 
 

 
Rechnungs-

ergebnis 
 Planansatz  

Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnah-

men 

Erläuterungen (6) 
 Ausgaben    

20211) 
Ausgaben 

2022(2) 
Ausgaben 

2023(3) 

Verpflichtungs-
ermächtigun-
gen 2021(3+4) 

Gesamtaus-
gabebedarf 

bisher be-
reitgestellt (5) 

(8) 

EURO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
III. Finanzanlagen  0 0 0 0 0  

1. 
Beteiligungen an verbundenen 

Unternehmen 
 0 0 0 0 0  

IV. Jahresverlust 0 0 0     

V. Tilgung langfristige Kredite 0 0 0 0 0 0  
VI. Auflösung Sonderposten 171.311 215.128 364.144 0    
VII. Auflösung Rückstellung 2.478 0 0 0    

VIII. 
Vermehrung Nettogeldvermö-

gen 
282.134 10.889 0     

 Summe 482.881 9.771.017 2.423.998 0 8.952.935 10.105.981  
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Vermögensplan Zusammenfassung 
 
 
lfd. Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

1 2 3 4 5 

1 Zwischensumme Einnahmen 482.881 9.771.017 2.423.998 

2 Zwischensumme Ausgaben 482.881 9.771.017 2.423.998 

3 Endsumme 0 0 0 
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Nachweis über den Stand der Schulden 
 

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2023 
 
 
 
 
Lfd

. 
Nr. 

Darlehns-
gläubiger 
Konto-Nr. 

Ursprüngli-
che Höhe der 

Schulden 
Euro 

Laufzeit in 
Jahren 

Stand 
01.01.2023 

Zinsbeträge 
2023 

Tilgungs-
beträge 

2023 

Gesamt-
belastung 

2023 

Voraussicht-
licher Stand 

der Schulden 
zum 

31.12.2023 

 
 

 
Keine 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Anlagennachweis - Abschreibungen für 2023 
Posten des Anla-
gevermögens (1)  

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen (2)  
  

Kennzahlen 

 Anfangs-
stand 

(01.01.23) 

Zugang 
 
 
 
 
 

+ 

Abgang 
 
 
 
 
 

./. 

Umbuchun-
gen (3) 

 
 
 
 

+/./. 
 

Endstand 
(31.12.23) 

Kumm. Ab-
schreibun-

gen 
Anfangs-

stand 
(01.01.23) 

Abschrei-
bungen im 
Wirtsch.-

jahr (4)  

Anges. Ab-
schreibun-
gen auf d. 
in Sp. 4 
ausgew. 
Abgänge 

./. 

Kumm. Ab-
schreibun-

gen 
Endstand 
(31.12.23) 

Restbuch-
werte am 
Ende des 
Wirtsch.-
jahres (5)  

Rest-
buch-

werte am 
Ende des 
vorange-
gangenen 
Wirtsch.-

jahres 

Durch-
schnittl. 

Abschrei-
bungssatz 

(6)  

Durch-
schnittl.-

Rest-
buch-
wert (7) 

 EURO EURO EURO EURO v. H. (8)  v. H. (8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
              
1. Software 74.875 15.000 0  89.875 61.398 14.040  75.438 14.437 13.477 15,6 16,1 
              
2. Middleware 2.445.120 330.000 0 0 2.775.120 1.916.021 251.024  2.167.045 608.075 529.099 9,0 21,9 
              
3. Digitalisierungsof-
fensive Kommunen 0 0 0 3.287.100 3.287.100 0 115.577  115.577 3.171.523 0 3,5 96,5 

 
 
  

                                                 
(1) Gemäß Formblatt 3 
(2) Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben 
(3) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere 
(4) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen 
(5) Spalte 6 ./. 10 
(6) (Spalte 8 x 100): Spalte 6 
(7) (Spalte 11 x 100): Spalte 6 
(8) Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H. 
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Posten des Anla-
gevermögens(1)  

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen (2)  
  

Kennzahlen 

 Anfangs-
stand 

(01.01.23) 

Zugang 
 
 
 
 
 

+ 

Abgang 
 
 
 
 
 

./. 

Umbuchun-
gen (3)  

 
 
 
 

+/./. 

Endstand 
(31.12.23) 

Kumm. Ab-
schreibun-

gen 
Anfangs-

stand 
(01.01.23) 

Abschrei-
bungen im 
Wirtsch.-

jahr (4)  

Anges. Ab-
schreibun-
gen auf d. 
in Sp. 4 
ausgew. 
Abgänge 

./. 

Kumm. Ab-
schreibun-

gen 
Endstand 
(31.12.23) 

Restbuch-
werte am 
Ende des 

Wirtsch.-jah-
res (5)  

Restbuch-
werte am 
Ende des 
vorange-
gangenen 
Wirtsch.-

jahres 

Durch-
schnittl. 

Ab-
schrei-
bungs-
satz (6)  

Durch-
schnittl.-

Rest-
buch-
wert (7) 

 EURO EURO EURO EURO v. H. (8)  v. H. (8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

II. Sachanlagevermögen             
              
1. Technische  

Anlagen und 
Maschinen 2.699 0 0 0 2.699 519 270 0 789 1.910 2.180 10 70,8 

              
2. Andere Anlagen, 

BGA 198.215 60.000 0 0 258.215 123.969 30.794  154.763 103.452 74.246 11,9 40,1 
              
3. Einbauten in 

fremde Grund-
stücke 9.036 0   9.036 9.035 0  9.035 1 1 0 0 

              
4. Anlagen im Bau 6.287.100 1.654.854  -3.287.100 4.654.854 0 0 0 0 4.654.854 6.287.100   
              
III. Finanzanlagen              
              
1. Beteiligungen an 
verbundene Unter-
nehmen 22.500      22.500 6.280   6.280 16.220 16.220   
2. sonstige Beteili-
gungen 4.000    4.000     4.000 4.000   
Summe  9.043.545 2.059.854 0 0 11.103.399 2.117.222 411.705 0 2.528.927 8.574.472 6.926.323   

                                                 
(1) Gemäß Formblatt 3 
(2) Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben 
(3) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere 
(4) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen 
(5) Spalte 6 ./. 10 
(6) (Spalte 8 x 100): Spalte 6 
(7) (Spalte 11 x 100): Spalte 6 
(8) Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H. 
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Übersicht  
über den Stand der Rücklagen 

 
 

 
 
 
 
Bezeichnung Stand per 01.01.2023 

Euro 
Zuführung 2023 

Euro 
Stand per 31.12.2023 

Euro 

 
Allgemeine Rücklagen 

 
340.639 

 
0 

 
340.639 
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Finanzplan 2022 – 2026 
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Finanzplan 2022-2026 
 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 
des Vermögensplans 
 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Einnahmen/Ausgaben  
2022(1) 2023(2) 2024 2025 2026 Erläuterungen 

EURO  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Einnahmen       
        
1. Zuschüsse 9.500.000 1.984.854 0 0 0  

2. 
Einnahmen aus Verkauf Anlage-
vermögen       

3. Abschreibungen 248.296 411.705 1.596.465 1.596.557 1.499.523  
4. Jahresgewinn 22.721 27.439 15.000 10.000 0  
5. Investitionskreditaufnahme 0 0 0 0 0  

6. 
Verminderung des Nettogeldver-
mögens 0 0 0 0 0  

 Zwischensumme Einnahmen 9.771.017 2.423.998 1.611.465 1.606.557 1.499.523  
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lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Einnahmen/Ausgaben  
2022(1) 2023(2) 2024 2025 2026 Erläuterungen 

EURO  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Ausgaben       
        

I. 
 
Immaterielle Anlagewerte 9.510.000 1.999.854 10.000 10.000 10.000  

1. Software 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000  

2.  Middleware 0 330.000 0 0 0 

Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausge-
wiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die 
bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immateri-
elle Vermögensgegenstände ausgewiesen 

        

2.a Gemeinsames Verwaltungsnetz 0 330.000 0 0 0 Inbetriebnahme 01.08.2020 nachträgliche Ausgaben 2023  

        

3.  
Digitalisierungsoffensive 
Kommunen 9.500.000 1.654.854 0 0 0 

Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausge-
wiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die 
bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immateri-
elle Vermögensgegenstände ausgewiesen 

        

3.a 
Fokusbereich1: Digitalisierung 
Verwaltungsleistungen und OZG 4.000.000 0         0 0 0 Inbetriebnahme 31.12.2023 

3.b 
Fokusbereich 2: Binnendigitali-
sierung 2.500.000 0 0 0 0 Inbetriebnahme 01.04.2023 

3.c 
Fokusbereich 3: 
Innovative Werkzeuge 1.250.000 104.854        0 0 0 Inbetriebnahme 01.01.2024 

3.d 

Fokusbereich 4: 
Basis-IT-Infrastruktur und Be-
trieb  1.750.000 1.550.000         0 0 0 Inbetriebnahme 01.01.2024 
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lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Einnahmen/Ausgaben  
2022(1) 2023(2) 2024 2025 2026 Erläuterungen 

EURO  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

II.  Sachanlagevermögen 35.000 60.000 10.000 10.000 10.000  

1. Andere Anlagen       

2.  BGA 35.000 60.000 10.000 10.000 10.000 

 

        

3. Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 

Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausge-
wiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die 
bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immateri-
elle Vermögensgegenstände ausgewiesen 
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lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Einnahmen/Ausgaben  
2022(1) 2023(2) 2024 2025 2026 Erläuterungen 

EURO  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

III Finanzanlagen 0 0 0 0 0  

          

IV. Jahresverlust 0 0 0 0 15.000  

        

 V.  Tilgung langfristiger Kredite 0 0 0 0 0  

        

VI. Auflösung Sonderposten 215.128 364.144 1.555.677 1.551.421 1.455.163  

        

        

        

VII. 
Vermehrung Nettogeldvermö-
gen 10.889 0 35.788 35.136 9.360 

 

        
  Zwischensumme Ausgaben 9.771.017 2.423.998 1.611.465 1.606.557 1.499.523  
          

          

  
Endsumme Einnahmen ./. 
Ausgaben 0 0 0 0 0 

 

          

 
 
(1) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres 
(2) des Planjahres 
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1. Abkürzungsverzeichnis 

A.i.B. Anlagen im Bau 

AutiSta Software für Automation im Standesamt 

DMS Dokumentenmanagementsystem 

EG Entgeltgruppe 

EigVO Eigenbetriebsverordnung 

ePR – Sammelakte el. Personenstandsregister – Sammelakte 

ePW el. Personenstandswesen 

GMM Governikus Multimessenger 

HHJ Haushaltsjahr 

KFA kommunaler Finanzausgleich 

NGA Next Generation Access 

RZVK Ruhegehalts- und Zusatzsversorgungskasse des Saarlandes 

s.b.A. sonstige betriebliche Aufwendungen 

s.b.E sonstige betriebliche Erträge 

SoPo mit RL-Anteil Sonderposten mit Rücklagenanteil 

SSGT Saarländischer Städte- und Gemeindetag 

TKU Telekommunikationsunternehmen 

VJ Vorjahr 

VZÄ Vollzeitäquivalente 
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2. Vorbericht 

2.1. Vorbemerkungen 

Der Zweckverband eGo-Saar wurde im Frühjahr 2004 von 47 Kommunen des Saarlandes 
gegründet, um für die kommunale Ebene E-Government-Lösungen an zentraler Stelle entwi-
ckeln und umsetzen zu lassen. Ebenso sollten vom Verband Lösungen entwickelt werden, 
die die verwaltungsinternen Abläufe und Entscheidungsprozesse straffen und die Qualität der 
Leistungen der Kommunalverwaltungen für BürgerInnen, Unternehmen und Wirtschaft zu ver-
bessern, um damit gleichzeitig das Verwaltungshandeln der kommunalen Behörden transpa-
renter und günstiger zu gestalten.  

Seit Anfang 2008 gehören dem eGo-Saar 63 kommunale Mitgliedsverwaltungen an. Somit ist 
der eGo-Saar mit 63 der 63 als mögliche Mitglieder angesprochenen Kommunalverwaltungen 
und kommunalen Verbände der mitgliederstärkste rein kommunale Zweckverband im Saar-
land. 

Der Verband hat sich in den letzten Jahren Themen angenommen, die für die Kommunen 
relevant sind und überwiegend auf Grund von Rechtsgrundlagen umgesetzt werden müssen 
(Online-Zugangs-Gesetz, sicheres Verwaltungsnetz zur Nutzung des DOI Netzes, Führung 
von elektron. Personenstandsregistern, Eröffnung eines elektron. Zugangs, Vermittlungs-
stelle – Nutzung der XStandards, el. Meldewesen, u.a.). Gleichzeitig hat der eGo-Saar in der 
Vergangenheit Leistungen entwickelt und Kompetenzen aufgebaut, die freiwillig in Anspruch 
genommen werden können. So bietet der Verband seinen Mitgliedern in zunehmendem Maße 
zentrale Lösungen zur Nutzung an (Ratsinformationssystem, Dokumentenmanagementsys-
tem, Reisekostenabrechnungssystem, u.a.). 

Seit 2009 ist beim eGo-Saar das Breitbandbüro Saar angesiedelt, welches zentraler An-
sprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Breitband ist. Ebenso ist der eGo-Saar 
Projektträger des Projektes „Gigapakt Schulen Saar“, welches die Anbindung der saarländi-
schen Schulen mit Glasfaseranschlüssen vorsieht. 

Die Ansätze der Planung basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021 sowie 
auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2022 unter Berücksichtigung laufender Ver-
tragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wird den Grundsätzen der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen. 

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 wurde entsprechend der Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar in der je-
weils geltenden Fassung erarbeitet. 
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2.2. Gesamtsituation 

Eine zentrale Aufgabe des Zweckverbandes eGo-Saar wird es 2023 sein, die im Rahmen der 
Neuausrichtung getroffenen Entscheidungen weiterhin umzusetzen, die neue Organisations-
truktur aufzubauen und entsprechend dem beschlossenen Stellenplan zu personalisieren. 

Neben dieser grundsätzlichen Aufgabenstellung steht der Verband auch vor fachlichen Her-
ausforderungen. Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung gesetzlicher Regelun-
gen, die bspw. aus dem Saarländischen E-Government-Gesetz und den Gesetzen zur För-
derung des E-Government, der Umsetzung der E-Rechnungsrichtlinie und den Anforderun-
gen aufgrund des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) hervorgehen, wird den Verband auch im 
Wirtschaftsjahr 2023 sowie in den Folgejahren beschäftigen. Diese Anforderungen, aber auch 
die wachsende Erwartungshaltung von Bürgern und Wirtschaft an eine moderne medien-
freundliche Verwaltung werden durch die Zusammenarbeit im Zweckverband eGo-Saar ge-
stemmt. Ein weiteres Hauptaugenmerk wird auf die Diskussion zu möglichen Unterstützungs-
leistungen des Verbandes mit Möglichkeiten zur Konsolidierung der kommunalen IT gelegt. 

Die in den vergangenen Jahren erarbeiteten Leistungen, die von den Mitgliedern auf Basis 
der Freiwilligkeit oder aufgrund gesetzlicher Regelungen gegen Entgelt in Anspruch genom-
men werden können, werden weiter ausgebaut. Ebenfalls gewinnen durch die immer stärker 
vernetzten Infrastrukturen sowie die zunehmende elektr. Datenübermittlung auch die Anfor-
derungen an die Sicherheit der Daten und der Infrastrukturen weiter an Bedeutung. Daher 
wurde das bisherige kommunale Netz – eGo-NET durch das neue „Verwaltungsnetz Saar-
land“ abgelöst, welches nun in einem zweiten Schritt mit einer Verschlüsselung versehen 
werden soll. 

Durch das Projekt „Gigapakt Schulen Saar“ wurden die Aufgaben des Breitbandbüros Saar 
erneut um ein wesentliches Aufgabengebiet erweitert. Ziel dieses Projektes ist es alle saar-
ländischen Schulen bis Sommer 2023 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. 

Fördermittel für den Betrieb des Verwaltungsnetzes Saarland sind in Höhe von 1.330.000 € 
in den Wirtschaftsplan 2023 einkalkuliert. Ebenso erhält der Verband für das Breitbandbüro 
Saar einen Förderbetrag von 296.699 € für das Wirtschaftsjahr 2023. Aus dem Fördertopf 
Digitalisierungsoffensive Kommunen, der insgesamt 17 Mio € beinhaltet, werden neben dem 
Anteil der reinen Projektfördermittel 500.000 € für die Neuausrichtung des eGo-Saar bereit-
gestellt und im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. 

Die vom Verband angebotenen Dienstleistungen werden von den Mitgliedern anhand des 
Leistungs- und Entgeltverzeichnisses vergütet. 

Der Erfolgsplan 2023 weist Erträge in Höhe von 13.943.629 € (Vorjahr 29.914.717 T€) und 
Aufwendungen in Höhe von 13.916.190 € (Vorjahr 29.891.996 T€) auf.  
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Die Erlöse aus Leistungen, die von Mitgliedern in Anspruch genommen werden, können ins-
gesamt gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. 

 Plan 2023 in €  

1. Leistungen gegen Entgelt 3.208.000 

2. Erträge aus Fördermitteln 6.734.385 

3. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil) 4.001.244 

Gesamterträge 13.943.629 

 

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 988.700 € angestiegen. Die Perso-
nalausgaben machen einen Anteil von rd. 14,4% der Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023 
aus. 

 Plan 2023 in €  

1. Personalaufwand 2.725.650 

2. Materialaufwand/Fremdleistungen 6.772.660 

3. Abschreibungen 411.705 

4. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil) 4.001.175 

5. Zinsaufwendungen 5.000 

Gesamtaufwand 13.916.190 

 

Die Zusammensetzung der Einzelpositionen wird unter Punkt 2.4.2 Erfolgsplan des Wirt-

schaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 detailliert erläutert. 

Die Personalkostenplanung wurde auf Basis der Stellenübersicht 2023 erarbeitet. 

Für die Umsetzung von Projekten und Sachanlagen sind Investitionen in Höhe von rd. 

2.059.854 €geplant.  

Der Kassenkredit wird auf einen Höchstbetrag von 1.000.000 € festgelegt. 
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2.3. Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO 

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt 

gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom 22.04.2004, zuletzt geändert durch die 7. Ände-

rungssatzung vom 04.11.2021, beschließt die Verbandsversammlung folgenden Wirtschafts-

plan: 

 

Es betragen 

 

1. im Erfolgsplan 

 die Erträge  13.943.629,00 € 

 die Aufwendungen 13.916.190,00 € 

 der Gewinn 27.439,00 € 

 

 

2. im Vermögensplan  

  die Einnahmen 2.423.998,00 € 

  die Ausgaben 2.423.998,00 € 

 

3. Es werden festgesetzt 

 der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen 0,00 € 

 der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 

 der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung 1.000.000,00 € 

 

4. Die Stellenübersicht weist 29 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus. 

 

5. Der Stand des Eigenkapitals  

 Beträgt zum 31.12.2018 - 127.841,47 € 

 Beträgt zum 31.12.2019 259.563,32 € 

 Beträgt zum 31.12.2020 146.700,79 € 

 Beträgt zum 31.12.2021 173.194,97 € 

 Beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 195.915,97 € 
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2.4. Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO 

Die Ansätze der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 basieren auf den Ergebnissen des 

Jahresabschlusses 2021 sowie auf den Hochrechnungen des Geschäftsjahres 2022 unter 

Einbeziehung zukünftiger Entwicklungen.  

2.4.1. Erträge 

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 Erträge in Höhe von rund 18.943.629 € geplant. Diese 
setzen sich aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen. 

2.4.1.1. Umsatzerlöse 

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Nutzungsentgelte für Leistungen, die durch Mit-

glieder in Anspruch genommen werden können. Bei der Ermittlung der Einnahmen wurde 

überwiegend auf Erfahrungswerte und laufende Vertragsverhältnisse, bzw. Interessensabfra-

gen zurückgegriffen. 

Daneben wurde eingeschätzt, dass zusätzlich weitere Verwaltungen Leistungen des Zweck-

verbandes eGo-Saar in Anspruch nehmen werden. Bei neu einzuführenden Leistungen wurde 

eine mögliche Nutzerzahl geschätzt und die daraus resultierenden Einnahmen in die Planung 

aufgenommen. 

 

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Portal "Bürgerdienste SAAR"          105.000,00 €  
Formularservice incl. Formularpool          49.900,00 €  
E-Payment            19.350,00 €  
Personenstandswesen       630.000,00 €  
Meldeportal Saarland       702.000,00 €  
Vermittlungsstelle       278.000,00 €  
eGo-Mail          97.500,00 €  
Verwaltungsnetz Saarland       252.000,00 €  
D115          41.000,00 €  
Ratsinformationssystem          68.700,00 €  
E-Vergabe 4.500,00 € 
Wahlsoftware 72.800,00 € 
Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter          158.550,00 €  
WebEx 151.200,00 € 
Allgemeines Leistungsentgelt 577.500,00 € 

 
 

3.208.000,00 € 
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Verteilung der Umsatzerlöse in Diagrammform: 

 

 
  

€105.000,00 €49.900,00 

€19.350,00 

€630.000,00 

€702.000,00 

€278.000,00 
€97.500,00 

€252.000,00 €41.000,00 
€68.700,00 

€4.500,00 

€72.800,00 

€158.550,00 

€151.200,00 

€577.500,00 

Portal "Bürgerdienste SAAR" Formularservice incl. Formularpool

E-Payment el. Personenstandswesen

Meldeportal Saarland Vermittlungsstelle

eGo-Mail eGo-NET/Verwaltungsnetz Saarland

D115 Ratsinformationssystem

E-Vergabe Wahlsoftware

Datenschutzbeauftragter WebEx

allgemeines Leistungsentgelt
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2.4.1.2. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wirtschaftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 

rund 16.337.700 € gesunken. Diese Veränderung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 re-

sultiert daraus, dass die Zuschüsse für das Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ nicht mehr als 
Erträge beim Zweckverband eGo-Saar ausgewiesen werden. Diese Veränderung zeigt sich 

analog auch bei den damit korrespondierenden Aufwendungen. 

 

Die Position sonstige betriebliche Erträge enthält Zuschüsse vom Land für die Neuausrich-

tung des Zweckverbands eGo-Saar, sowie für die Digitalisierungsoffensive Kommunen. Zu-

schüsse von Bund, Land und aus dem KFA für das Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“. Eine 

Bedarfszuweisung aus dem KFA für das „Verwaltungsnetz Saarland“ wurde ebenso wie die 

Förderung des Breitbandbüro Saar durch die Staatskanzlei in die s.b.E. eingerechnet.  

 

Enthalten in den s.b.E ist auch die Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil. Da sich 

die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil nicht erfolgswirksam auswirkt, sondern 

nur gesondert ausgewiesen werden muss, ist dieser Betrag auch in den sonstigen betriebli-

chen Erträgen enthalten. 

 

 

 
Die sonstigen betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Zuschuss Neuausrichtung Zweckverband eGo-Saar 500.000,00 €  
Zuschuss Digitalisierungsoffensive Kommunen 4.888.863,00 € 
Zuschuss für das Verwaltungsnetz Saarland 1.000.000,00 €  
Zuschuss für das Breitbandbüro 296.699,00 €  
Zuschuss KiMono Projektträger Jülich 33.823,00 € 
Zuschuss ISIS 12 15.000,00 € 
Sonstige s.b.E. 20.000,00 € 
Auflösung/Zuführung SoPo mit RL-Anteil 3.981.244,00 €  

 
 

10.735.629,00 € 
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Verteilung der sonstigen betrieblichen Erträge in Diagrammform: 

 

 
 

 

 
  

€500.000,00 

€4.888.863,00 

€1.000.000,00 

€296.699,00 

€33.823,00 
€15.000,00 

€3.981.244,00 

€20.000,00 

Zuschuss Neuausrichtung eGo-Saar

Zuschuss Digitalisierungsoffensive Kommunen

Zuschuss KFA Verwaltungsnetz

Zuschuss Breitbandbüro Saar

Zuschuss KiMono Projektträger Jülich
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2.4.2. Aufwendungen 

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.916.190 € erwar-

tet. Dies entspricht einer Reduzierung von 15.975.806 € gegenüber dem Vorjahr. Die Auf-

wendungen setzen sich aus Materialaufwand, Aufwendungen für Personal und Personalne-

benkosten, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen 

zusammen. Diese Veränderung entspricht der Veränderung bei den sonstigen betrieblichen 

Erträgen. 

 

2.4.2.1. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen 

Der Materialaufwand setzt sich aus auftragsbezogenen Betriebs‐ und Pflege‐/Wartungsleis-

tungen für die Leistungen des Verbandes zusammen. Daneben fließen Fremdleistungen in 

Form von Beratung und Weiterentwicklung für die Projekte und Leistungen des Verbandes in 

die Aufwendungen ein. Ebenso sind die Erstattungen der Gelder aus den Auskünften über 

das Meldeportal Saarland an die Kommunen in den Aufwendungen einkalkuliert. 

2.4.2.2. Personalaufwand 

Der Posten Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 um 988.700 €. 

Er beinhaltet die Gehälter, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung der im 

Stellenplan berücksichtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   

Die Erhöhung des Personalaufwands ist auf die Besetzung zusätzlicher Stellen sowie auf 

Tarifsteigerungen, die mit 5% angenommen werden, zurückzuführen. 

2.4.2.3. Abschreibungen 

Die geplanten Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2023 rd. 411.700 €. Die Berech-
nung der Abschreibungen erfolgt nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

2.4.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (s.b.A.) enthalten die laufenden Aufwendungen 

der Geschäftsstelle wie Miete, Beiträge, Versicherungen sowie die Kosten für das Breitband-

büro Saar. Hier muss auch die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil ausgewie-

sen werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit insgesamt 4.001.175 € 

veranschlagt. 
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Die s.b.A. im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Miete/Mietnebenkosten 157.735,00 €  
Gemeinkosten 119.340,00 €  
Reisekosten/Fortbildungskosten  20.000,00 €  
Kosten Abordnung Personal Breitbandbüro Saar  87.000,00 €  
SoPo RL-Anteil  3.617.100,00 €  
 4.001.175,00 € 

 

2.4.2.5. Zinsaufwendungen 

Ein Kassenkredit wurde bisher nicht aufgenommen. Die Inanspruchnahme in 2023 gilt eben-

falls als eher unwahrscheinlich. Zinsaufwendungen fallen lediglich im Zusammenhang mit der 

Vorfinanzierung im Zusammenhang mit dem Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ und der För-

derung „Digitalisierungsoffensive Kommunen“ an. 

 
 

Verteilung der Aufwendungen in Diagrammform: 

 

€6.322.660,00 

€450.000,00 €5.000,00 

€3.109.725,00 

€4.028.805,00 

Pflege- und Betriebskosten (incl. Digitaliserungsoffensive)

Rückerstattung Meldeportal Saarland

Gigabitpakt Schulen Saar  Zinsaufwand

Kosten Geschäftsstelle incl. Personal

Abschreibung/Zuführung SoPo mit RL-Anteil
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2.4.3. Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag 

Im Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein positives Ergebnis in 

Höhe von 27.439 €. 
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2.5. Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO 

Die Summe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf jeweils 

2.423.998 €. 

Die Einnahmen resultieren aus investiven Zuschüssen in Höhe von 1.984.854 €, sowie den 

Abschreibungen in Höhe von 411.705 € und dem Jahresgewinn in Höhe von 27.439 €. 

Die Ausgaben beinhalten Investitionen für die Umsetzung neuer Dienstleistungen des Ver-

bandes, die in 2023 in Betrieb gehen sollen. Ebenso werden Softwarekosten und Betriebs- 

und Geschäftsausstattung für die Geschäftsstelle berücksichtigt. Außerdem werden Ausga-

ben für Projekte eingeplant, die im Folgejahr in Betrieb genommen werden. Die Investitionen 

gliedern sich wie folgt: 

Software 15.000 € 
Gemeinsames Verwaltungsnetz 330.000 € 
Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen 
und OZG 0 € 
Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung   0 € 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.000 € 
Anlagen im Bau: 
Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge   104.854 € 
Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb 1.550.000 € 

 
 

2.059.854 € 

Ebenso in den Ausgaben integriert ist die Auflösung des SoPo mit RL-Anteil in Höhe von 

364.144 €. 
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2.6. Finanzplan i.S.v § 16 EigVO 

Der fünfjährige Finanzplan beinhaltet die Weiterentwicklung des Vermögensplans. Hier wer-

den unter anderem Investitionen für Software und BgA berücksichtigt. 

Weiterer Eckpunkt für die Forstschreibung ist die Digitalisierung der Kommunen mit Hilfe der 

Mittel aus der Digitalisierungsoffensive Kommunen. Verlässliche Aussagen über das Jahr 

2024 hinaus sind allerdings zurzeit nicht möglich. 
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2.7. Stellenplan i.S.v § 15 EigVO 

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist insgesamt 29 Stellen aus.  

Dabei wurde eine Stelle „Personalsachbearbeitung“ neu geschaffen, da diese auf Grund der 
Mitarbeiteranzahl des Verbandes und der zu erwartenden Entwicklung zwingend erforderlich 

ist. 

Eine weitere Stelle für den Bereich OZG wurde geschaffen, da es sich hierbei um eine Dau-

eraufgabe handelt, die auch über den Projektzeitraum hinaus bestehen bleibt. Diese Stelle ist 

über Fördermittel aus der „Digitalisierungsoffensive Kommunen“ für die ersten 24 Monaten 
gegenfinanziert. 

Darüber hinaus sind 8 befristet eingestellte Mitarbeiter vorgesehen. Die Befristung ergibt sich 

aus der sachlichen Begründung, dass die Sicherstellung der Finanzierung durch Fördermittel 

der Digitalisierungsoffensive Kommunen nur für 24 Monate gegeben ist. 



Teil A: Beamtinnen und Beamte

Funktion
Nummer des 

Produkt-
bereichs

Arbeitszeit 
in %

Vermerke

Erläuterungen

HHJ VJ BG VZÄ BG VZÄ BG VZÄ

1. Datenschutz 1 1 Bereichsleitung 500 A12 1 A12 1 A12 0,625 62,5

2023 2022 am 30. Juni 2022

Bezeichnung 
des 

Teilhaushalts

Lfd. Nr. Besoldungsgruppe Besoldungsgruppe
tatsächliche 

Stellenbesetzung 

der Stelle



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Funktion
Nummer 

des Produkt-
bereichs

Arbeitszeit 
in %

Vermerke

Erläuterungen

HHJ VJ EG VZÄ EG VZÄ EG VZÄ
1. Verwaltung 1 1 Verwaltungsleitung 900 AT 1 15 1 15 1

2 2 Verwaltungsleitung 900 AT 1 15 1 - -
3 3 Assistenz Verwaltungsleitung 900 8 1 8 1 8 0,9 89,74
4 4 Finanzverwaltung 900 9a 1 9a 1 9a 1
5 5 Finanzen und Steuerung 900 10 1 10 1 - -
6 6 Kommunikation 900 10 1 10 1 - -
7 - Personalsachbearbeitung 900 9c 1 - - - -

2. Projekt 8 7 Bereichsleitung 100 12 1 12 1 12 0,8 80
9 8 Sachbearbeitung 100 10 1 10 1 10 1
10 9 Sachbearbeitung 100 10 1 10 1 10 1
- 10 Sachbearbeitung 100 - - 10 1 10 1 in 2023 lfd. Nr. 28

11 11 Sachbearbeitung 100 10 1 10 1 10 1
12 12 Innovationsmanagement 100 10 1 10 1 - -
13 13 Innovationsmanagement 100 10 1 10 1 - -

3. Betrieb 14 14 Bereichsleitung 200 12 1 12 1 12 1
15 15 Sachbearbeitung 200 11 1 11 1 11 0,9 89,74
16 16 Sachbearbeitung 200 10 1 10 1 10 1
17 17 Sachbearbeitung 200 10 1 10 1 - -
18 18 Sachbearbeitung 200 10 1 10 1 - -

4. Breitband 19 19 stv. Bereichsleitung 300 13 1 13 1 13 1
20 20 Sachbearbeitung 300 11 1 11 1 11 1

5. 21 21 Bereichsleitung 400 12 1 12 1 12 1
22 22 Sachbearbeitung 400 9b 1 9b 1 9b 1

23 23 Sachbearbeitung 400 9b 1 9b 1 9b 1

6. 24 24 Sachbearbeitung 500 11 1 11 1 11 1
25 25 Sachbearbeitung 500 11 1 11 1 11 1
26 26 Sachbearbeitung 500 11 1 11 1 - -

7. OZG 27 - Bereichsleitung / Systemarchitekt 600 13 1 - - - -
28 10 Sachbearbeitung 600 10 1 - - - - in 2022 lfd. Nr. 10

Über den Stellenplan hinaus sind 8 befristete Stellen vorgesehen, die für einen Zeitraum von 24 Monaten durch Fördermittel der "Digitalisierungsoffensive Kommunen" gegenfinanziert werden.

Entgeltgruppe
tatsächliche 

Stellenbesetzung 

der Stelle 2023 2022 am 30. Juni 2022

Datenschutz u. 
IT-Sicherheit

Zentraler IT-
Betrieb

Bezeichnung des 
Teilhaushalts

Lfd. Nr. Entgeltgruppe



Teil C: Gesamt

Vermerke
Erläuterungen

Beamt-
innen/

tarifl. 
Beschäftigte

insgesamt
Beamtinnen/

Beamte
tarifl. 

Beschäftigte
insgesamt

Beamt-
innen/

tarifl. 
Beschäftigte

insgesamt

Beamte Beamte

1. Verwaltung 0 7 7 0 6 6 0 2,9 2,9

2. Projekt 0 6 6 0 7 7 0 4,8 4,8

3. Betrieb 0 5 5 0 5 5 0 2,9 2,9

4. Breitband 0 2 2 0 2 2 0 2 2

5. zentraler IT-Betrieb 0 3 3 0 3 3 0 3 3

6. Datenschutz 1 2 3 1 2 3 0,625 2 2,625

7. IT-Sicherheit 0 1 1 0 1 1 0 0 0

8. OZG 2 2 0 0 0 0 0 0

Insgesamt 1 28 29 1 26 27 0,625 17,6 18,225

Über den Stellenplan hinaus sind 8 befristete Stellen eingeplant, die für einen Zeitraum von 24 Monaten durch Fördermittel der "Digitalisierungsoffensive Kommunen" gegenfinanziert werden.

Bezeichnung des 
Teilhaushalts

Zahl der am 30. Juni 2022
tatsächlich besetzten Stellen

Zahl der Stellen 2023 Zahl der Stellen 2022
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Der Wirtschaftsplan gliedert sich nach den Bestimmungen des
§ 12 EigVO Saar in folgende Einzelpläne:

1.  Erfolgsplan gem. § 13 EigVO

2.  Vermögensplan gem. § 14 EigVO

3.  Finanzplan gem. § 16 EigVO

4.  Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
Invstitionen werden nicht durchgeführt.
Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich.

aufgestellt: 04.01.2023

Riegelsberg, den XX.XX.2023 Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

Aufstellungsgrundsätze gem. § 12 ff EigVO

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Zeitraum: 01.01. - 31.12.
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Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung
am XX.XX.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf 4.269.970 €

in den Aufwendungen auf 4.260.887 €

Der Vermögensplan wird festgestzt:

in den Einnahmen auf 231.530 €

in den Ausgaben auf 231.530 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Riegelsberg, den 04.01.2023

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

für das Wirtschaftsjahr 2023

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen
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1. Umsatzerlöse 3.737.970

2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln 530.000

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.000 4.269.970

4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen 3.759.822

5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen 332.000

6. Abschreibungen 6.065

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 162.000

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0

9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000

10./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/

11. Jahresgewinn 9.084

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinnes oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages 0,00 a) zu tilgen aus dem Gewinn Vorjahr 0,00

b) zur Einstellung in Rücklagen 9.084 b) aus Rücklage zu entnehmen 0,00

c) aus den Haushalten der

c) zur Abführung an die Gemeinden 0,00      Stadt/Gemeinden auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen 0,00 d) auf neue Rechnung vorzutragen 0,00

 für das Wirtschaftsjahr 2023 in Euro

Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS



2021 2022 2023
Erträge und Aufwendungen Ist PLAN PLAN

EURO  EURO  EURO

1. Umsatzerlöse

Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung

Umlage Friedrichsthal 5.258,00

Umlage Großrosseln 4.200,00

Umlage Heusweiler 9.515,00

Umlage Kleinblittersdorf 5.669,00

Umlage Püttlingen 9.635,00

Umlage Quierschied 6.771,00

Umlage Riegelsberg 7.529,00

Umlage Sulzbach 8.598,00

Umlage Völklingen 20.825,00

78.000,00 100.000 100.000

aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen

Friedrichsthal 235.702,35 266.900 299.099

Großrosseln 0,00 3.400 8.073

Heusweiler 529.917,65 605.300 736.280

Kleinblittersdorf 101.714,50 13.200 68.634

Püttlingen 127.483,22 118.200 146.590

Quierschied 414.885,54 529.400 569.298

Riegelsberg 455.263,90 508.600 612.117

Saarbrücken 189.791,80 344.700 344.493

Sulzbach 581.248,56 662.100 764.780

Völklingen 0,00 32.200 39.329

LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert) 25.235,64 30.900 40.285

Freie Waldorfschule Saarbrücken 2.367,12 2.800 2.928

2.663.610,28 3.117.700 3.631.906

Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner 0,00 0,00 6.065

Summe der Umsatzerlöse 2.741.651,28 3.217.700 3.737.970

2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln

ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 1 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG 100.000,00 100.000 100.000

ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 2 und 3 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG 430.576,00 430.000 430.000

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV wegen Corona 789.534,15 302.900 0

Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung wegen Corona 653.285,00 0 0

Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln 1.973.395,15 832.900 530.000

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen 17.052,47 0 0

andere sonstige Erträge 3.180,85 2.000 2.000

Summe der sonstigen betrieblichen Erträge 20.233,32 2.000 2.000

Position 1 - 3 gesamt

Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit 4.735.279,75 4.052.600 4.269.970

ohne Zinserträge

Seite 4

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023



2021 2022 2023
Erträge und Aufwendungen Ist PLAN PLAN

EURO EURO EURO

4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen

4a. Verkehre des Verbandes ohne  konkrete Gegenfinanzierung

Bestellung Nachtbuslinien 31.114,14 98.000 98.000 1

Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar) 98.300,43 91.900 0 2

Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E 3.142,69 3.400 29.916 3

132.557,26 193.300 127.916

4b. Verkehre des Verbandes mit Zuwendungen des Landes (Corona)

1. Corona-Schülerverkehr (Verstärker)

Bestellung Linie 160 Corona Schülerverkehr (Baron) 307.445,00 32.175 0

Bestellung Linie 167 Corona Schülerverkehr (Baron) 0,00 30.875 0

Bestellung Linien 172/175 Corona Schülerverkehr (Baron) 0,00 32.175 0

Bestellung Linien 175/150 Corona Schülerverkehr (Baron) 0,00 32.175 0

Bestellung Linien 172 Corona Schülerverkehr (Baron) 0,00 21.125 0

Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr I (Saar-Mobil) 89.250,00 33.475 0

Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr II (Saar-Mobil) 0,00 30.225 0

Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr I (Lay) 256.590,00 22.750 0

Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr II (Lay) 0,00 26.975 0

Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr III (Lay) 0,00 18.200 0

Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr IV (Lay) 0,00 22.750 0

653.285,00 302.900 0

2. Corona-Billigkeitsleistungen (Ausgleiche von Schäden)

Bestellung Linie 132/173 67.120,46 0 0

Bestellung Linie 142 13.685,26 0 0

Bestellung Linie 149 10.321,97 0 0

Bestellung Linie 150/160 76.116,49 0 0

Bestellung Linie 166/167 89.694,48 0 0

Bestellung Linien 172/175 150.826,47 0 0

Bestellung Linien 190/195/196/197 320.208,67 0 0

Bestellung Linien 191/192/193 61.560,35 0 0

789.534,15 0 0

Zwischensumme Aufwand für Verkehre des Verbandes 1.575.376,41 496.200 127.916

Seite 5

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023



2021 2022 2023
Erträge und Aufwendungen Ist PLAN PLAN

EURO EURO EURO

4c. Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung Kommunen u.a.

Friedrichsthal

Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A 98.910,96 121.800 98.396 4

Bestellung Linie 103/104 130.515,00 137.000 164.449

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 4.954,44 5.200 31.056

Heusweiler

Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A 89.734,44 110.500 88.747 4

Bestellung Linie 142 0,00 11.500 0

Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148) 49.200,00 49.200 61.200

Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149) 6.367,44 245.300 308.166

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 228.912,48 6.700 78.679

Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals Linie 145) 134.552,19 157.000 166.839

Kleinblittersdorf

Bestellung 147 (Bruttovertrag) 101.714,50 10.000 60.875

Püttlingen

Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193) 124.447,00 112.200 136.934

Bestellung Linie 301 3.036,22 3.500 3.776

Quierschied

Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A 375.829,08 462.800 374.246 4

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 22.714,68 24.000 143.077

Bestellung Linie 301 11.893,78 13.900 14.757

Bestellung Marktbus 0,00 21.000 24.499

Riegelsberg

Bestellung Linie 142 306.335,00 324.700 381.577 5

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 961,44 1.000 8.287

Bestellung Linie 192 0,00 18.500 22.570

Bestellung Linie 301 2.253,60 2.600 2.794

Saarbrücken

Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A 83.400,24 102.700 82.892 4

Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C 86.160,24 105.400 137.543

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 18.966,84 20.000 122.497

Bestellung Linie 301 1.264,32 1.500 1.561

Bestellung Nachtbuslinien 0,00 0 0

Sulzbach

Bestellung Linie 103/104 285.978,00 300.300 360.332

Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A 164.201,85 202.200 163.240 4

Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C 118.333,92 144.800 188.903

Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E 10.144,44 10.700 45.699

Völklingen

Bestellung Nachtbuslinien 0,00 0 0

Sonstige

Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB) 25.235,64 30.900 40.285

Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken) 2.367,12 2.800 2.928

Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung 2.488.384,86 2.759.700 3.316.806
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2021 2022 2023
Erträge und Aufwendungen Ist PLAN PLAN

EURO EURO EURO

4d. Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen

Friedrichsthal

Bestellung Linie 811 1.321,95 1.400 1.666

Heusweiler

Bestellung Linie 142 10.542,84 11.500 13.986

Bestellung Linie 154 2.017,83 2.200 2.670

Bestellung Linie 805 8.590,43 9.500 11.365

Quierschied

Bestellung Linie 816 4.448,00 4.900 5.885

Riegelsberg

Bestellung Linie 142 32.457,12 35.300 43.056

Bestellung Linie 805 87.255,57 96.200 115.440

Bestellung Linie 808 20.811,00 22.900 27.533

Bestellung Linie 154 5.190,17 5.700 6.866

Sulzbach

Bestellung Linie 811 2.590,35 2.700 3.264

175.225,26 192.300 231.730

Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung 2.663.610,12 2.952.000 3.548.535

4e. Nachtbusverkehre mit Teilfinanzierung durch Kommunen

Friedrichsthal

N11 0,00 1.500 3.532

Großrosseln

N34 0,00 3.400 8.073

Heusweiler

N12 0,00 1.200 2.904

N13 0,00 700 1.726

Kleinblittersdorf

N15 0,00 3.200 7.759

Püttlingen

N13 0,00 2.500 5.880

Quierschied

N12 0,00 2.800 6.834

Riegelsberg

N13 0,00 1.700 3.994

Sulzbach

N11 0,00 1.400 3.341

Saarbrücken

N11 0,00 17.000 0

N12 0,00 25.700 0

N13 0,00 30.600 0

N15 0,00 20.500 0

N34 0,00 21.300 0

Völklingen

N14 0,00 13.600 16.654

N34 0,00 18.600 22.675

0,00 165.700 83.370

Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen 4.238.986,53 3.613.900 3.759.822
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2021 2022 2023
Erträge und Aufwendungen Ist PLAN PLAN

EURO EURO EURO

5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen

Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS 332.000,00 332.000 332.000

Ausgleich nicht gedeckte Kosten § 3 Abs.2 RVO ÖPNVG 0,00 0 0

Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen 332.000,00 332.000 332.000

6. Abschreibungen

Werteverzehr der vorfinanzierten Bordrechner 0,00 0 6.065

Summe Abschreibungen 0,00 0,00 6.065

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschäftsbesorgung ZPS 90.232,13 100.000 100.000

Geschäftsbesorgung fsw 30.899,66 31.000 33.000

Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg 11.805,79 13.000 13.000

Marketingmaßnahmen des Verbandes 0,00 2.000 2.000 6

Jahresabschlußkosten incl. Prüfung und Offenlegung 6.000,00 6.000 6.000

Rechtsberatung 9.436,05 5.000 5.000

Sitzungsgelder Verbandsversammlung 800,00 1.000 1.000

Sonstiger Geschäftsaufwand 1.068,49 2.000 2.000

Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 150.242,12 160.000 162.000

Position 4 - 6 gesamt

Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit 4.721.228,65 4.105.900 4.259.887

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge 0,00 0 0

Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0

9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.379,26 2.000 1.000

Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.379,26 2.000 1.000

10. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 11.671,84 -55.300 9.084

11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) 11.671,84 -55.300 9.084
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Legende

1 ohne anteilige Kosten LHS, Völklingen und übrige Kommunen des Regionalverbandes

2 Campus-Shuttle abbestellt

3 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen

4 Bruttovertrag mit neuer linienscharfer Berechnung der kommunalen Anteile

5 incl. AST und ehemalige Linie 140 (Spät-Frühfahrten)

6 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge (erfolgsneutraler Planansatz)
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Pos. Bezeichnung

1. UMSATZERLÖSE EURO 3.737.970

Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß 100.000
Für die Bestellung von Verkehren durch den Verband als Aufgabenträger
i. S. d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen 3.631.906
Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner 6.065

2. ERTRÄGE AUS ERHALTENEN
FÖRDERMITTELN EURO 530.000

Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG 530.000
Landeszuwendungen gemäß Richtlinie Corona 0

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE EURO 2.000

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0
Kostenweiterbelastung von Marketingmaßnahmen des ZPRS 2.000

4. MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN EURO 3.759.822

Bestellung von allgemeinen Linienverkehren gegenfinanziert 3.316.806
Bestellung von Schülerverkehren gegenfinanziert/gefördert 231.730
Bestellung von Linien finanziert durch den Verband 127.916
Bestellung von Nachtbuslinien gegenfinanziert 83.370

5. AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN
ZUSCHÜSSEN EURO 332.000

Vertragliche Verpflichtung des ZPRS an LHS für Saarbahn 332.000

6. ABSCHREIBUNGEN EURO 6.065

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN EURO 162.000

Geschäftsbesorgungen VGS und fsw 133.000
Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg 13.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes 2.000
Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung 6.000
Rechtsberatung 5.000
Geschäftsaufwand 3.000

8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE EURO 0

9. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN EURO 1.000

10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/JAHRESGEWINN EURO 9.084

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Plan
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2021 2022 2023 2024 2025 2026
     Erträge und Aufwendungen IST PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN

EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1. Umsatzerlöse 2.741.651 3.217.700 3.737.970 3.824.738 3.907.894 3.986.467
davon Verbandsumlage 78.000 100.000 100.000 102.000 105.000 108.000
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung 2.663.610 3.117.700 3.631.906 3.704.544 3.778.635 3.854.207
davon Weiterbelastung von Abschreibungen 0 0 6.065 18.194 24.259 24.259

2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln 1.973.395 832.900 530.000 530.000 530.000 530.000

3. Sonstige betriebliche Erträge 20.233 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122

4. Materialaufwand/bezogene Leistungen 4.238.987 3.613.900 3.759.822 3.835.018 3.911.719 3.989.953
davon Leistungsbestellungen ohne Gegenfinanzierung 132.557 193.300 127.916 130.475 133.084 135.746
davon Leistungsbestellungen mit Ausgleichsleistungen 1.442.819 302.900 0 0 0 0
davon Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung 2.663.610 3.117.700 3.631.906 3.704.544 3.778.635 3.854.207

5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000

6. Abschreibungen 0 0 6.065 18.194 24.259 24.259

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 150.242 160.000 162.000 165.240 168.545 171.916

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0

9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.379 2.000 1.000 0 0 0

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.672 -55.300 9.084 6.325 3.452 461

12. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) 11.672 -55.300 9.084 6.325 3.452 461

307.427 319.099 263.799 272.883 279.208 282.660
319.099 263.799 272.883 279.208 282.660 283.121

Allgemeine Rücklage (ohne Jahresergebnis)
Allgemeine Rücklage (einschließlich Jahresergebnis)

Erfolgsplan

für die Jahre 2022 - 2026

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungenen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen 

der Jahre 2024-2026 sind indizierte Werte des Jahres 2023 (Indexfaktor 1,02 p.a.)
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2021 2022 2023
Bezeichnung der Einnahmen IST Plan Plan

EURO EURO EURO

1. Fördermittel Bordrechner 0 0 134.494

2. Liquide Mittel/Bankguthaben 0 0 97.037

Einnahmen des Vermögensplans insgesamt 0 0 231.530

2021 2022 2023
Bezeichnung der Ausgaben IST Plan Plan

EURO EURO EURO

1. Anschaffung Bordrechner 0 0 231.530

Ausgaben des Vermögensplans insgesamt 0 0 231.530

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2023
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lfd. Nr. Bezeichnung

2022 (1) 2023 (2) 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7 8

1. Umlagen an die Verbandsmitglieder 78.000 100.000 100.000 102.000 105.000

2. Finanzierung von kommunalen Verkehren 3.117.700 3.631.906 3.704.544 3.778.635 3.854.207

3. Erstattung von Verwaltungskosten 13.000 13.000 13.260 13.525 13.796
an Gemeinde Riegelsberg

(1) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
(2) des Planjahres

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die 
Finanzplanung für den Haushalt der Stadt/Gemeinde auswirken

für die Jahre 2022 bis 2026
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lfd. Nr. Bezeichnung
der Einnahmen aus dem

Vermögensplan 2022 (1) 2023(1) 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7 8

1. Fördermittel Bordrechner 0 0 134.494 134.494 0

2. Liquide Mittel/Bankguthaben 0 0 97.037 97.037 0

lfd. Nr. Bezeichnung
der Ausgaben aus dem

Vermögensplan 2022 (1) 2023 (1) 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7 8

1. Anschaffung Bordrechner 0 0 231.530 231.530 0

(1) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
(2) des Planjahres

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 

 

Der Erfolgsplan des Jahres 2023 schließt ab mit einem Jahresgewinn von 9.084 €. Das positive 

Jahresergebnis des Verbandes soll der „Allgemeinen Rücklage“ zugeführt werden. Die Zuführung 

obliegt der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung. 

 

Der Plan enthält wie 2022 eine Umlage gemäß § 17 a der Satzung in unveränderter Höhe von 100.000 

€; die Verteilung der Umlage auf die Mitgliedskommunen erfolgt nach Einwohnermaßstab. 

  

Der Plan sieht Aufwendungen in Höhe von 4.260.886 € (Vorjahr 4.105.900 €) und Erträge in Höhe von 

4.269.970 € (Vorjahr 4.052.600 €) vor. Für Verkehrsleistungen sind Aufwendungen von 3.759.822 € 
(Vorjahr 3.613.900 €) vorgesehen (Position 4); davon betreffen 127.916 € Kosten für Verkehre des 

Verbandes, die nicht gegenfinanziert sind. Aufwandserhöhend wirken sich in 2023 insbesondere von 

den Verkehrsunternehmen weitergereichte Kostensteigerungen bei den Personalkosten und in 

geringerem Maße auch gestiegene Dieselpreise aus. Bei der Linie 172/175 (Linienbündel E) sind die 

neu vereinbarten Vergabekonditionen hauptsächlich ausschlaggebend für die Kostenänderungen. 

 

Die vertraglich vereinbarten Zuwendungen an die LHS für die Saarbahn GmbH betragen unverändert 

332.000 € (Position 5). Insgesamt 162.000 € sind für die Verwaltung des Verbandes einschließlich 
Marketingmaßnahmen, Jahresabschlusskosten, Rechtsberatung, Sitzungsgelder für die 

Verbandsversammlung und anderes eingeplant (Position 6). 

 

Zur Finanzierung des Aufwands dienen neben den Umlagen an die Verbandsmitglieder insbesondere 

Refinanzierungen der Kommunen u.a. für Verkehrsleistungen in Höhe von insgesamt 3.737.970 € 

(Position 1). Die Refinanzierungsbeträge entsprechen in ihrer Höhe hauptsächlich den Bestellwerten 

für die Verkehrsleistungen in den Kommunen u.a. und sind gebietsbezogen zugeordnet. Darüber 

hinaus stehen im Wesentlichen Fördermittel gemäß § 15 ÖPNVG in Höhe von 530.000 € zur Verfügung 

(Position 2). 

 

Neu im Wirtschaftsplan des ZPRS aufgenommen sind für das Jahr 2023 Anschaffungen. Hierbei handelt 

es sich um insgesamt 85 Bordrechner, deren Beschaffung 2023 eingeleitet werden soll. Die 

Verbandsversammlung hatte am 16.12.2022 beschlossen, als zuständiger Aufgabenträger für die 

Mitgliedskommunen, die Bordrechner zur Umsetzung des Projektes „Bargeldloses Bezahlen im 

saarVV“ anzuschaffen und den nicht geförderten Eigenanteil vorzufinanzieren. Die jährlichen 

Abschreibungen der Bordrechner werden vom Verband an die Mitgliedskommunen entsprechend 

ihrem Anteil an der Nutzung weiterbelastet. 2023 betragen die geplanten Abschreibungen des ZPRS 

insgesamt 6.065 €. 

 

  





Ansatz Ausgaben mehr mehr

EUR EUR EUR %

Ergebnishaushalt

Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

11010101 5531 Büromaterial 0,00  22,35  22,35           -

11010101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 1.700,00  1.839,36  139,36  8,2  

11010101 5011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 58.000,00  60.569,40  2.569,40  4,4  

Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

11020101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 600,00  1.341,30  741,30  123,6  

11020101 5041 für Beamte (u.a. Nachversicherung) 0,00  200,34  200,34           -

11020101 5051

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und 

dgl. 2.000,00  2.750,00  750,00  37,5  

Leistung 11030101 Zentrale Dienste

11030101 52311

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, 

Schornsteinfeger, Leuchtmittel, 

Müllgebühren, etc.) 15.000,00  39.102,86  24.102,86  160,7  

11030101 5253 Erstattungen an Zweckverbände 1.200,00  14.600,00  13.400,00  1.116,7  

11030101 5299 Sonstige 13.000,00  16.173,85  3.173,85  24,4  

11030101 5313

Aufwendungen für Zuweisungen an 

Zweckverbände 13.500,00  37.531,85  24.031,85  178,0  

11030101 5512

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 

Umschulung 15.000,00  18.971,97  3.971,97  26,5  

11030101 5513

Aufwendungen für übernommene Reise-

kosten für Dienstreisen und Dienstgänge 500,00  701,80  201,80  40,4  

11030101 5515

Aufwendungen für Dienst- und 

Schutzbekleidung, persönliche 

Ausrüstungsgegenstände 500,00  3.450,55  2.950,55  590,1  

11030101 5521 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 5.000,00  5.494,25  494,25  9,9  

11030101 5522 Leasing 22.000,00  26.907,08  4.907,08  22,3  

11030101 5525

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 

Aufwendungen 25.000,00  40.087,29  15.087,29  60,3  

11030101 5531 Büromaterial 20.000,00  24.020,77  4.020,77  20,1  

11030101 5532 Fachliteratur und Zeitschriften 4.000,00  4.104,05  104,05  2,6  

11030101 5533 Porto und Versandkosten 15.000,00  16.940,58  1.940,58  12,9  

11030101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 20.000,00  28.164,47  8.164,47  40,8  

11030101 5535 öffentliche Bekanntmachungen 15.000,00  16.951,45  1.951,45  13,0  

11030101 5539 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) 500,00  555,29  55,29  11,1  

11030101 5543 Sonstige Beiträge 0,00  3.920,00  3.920,00           -

11030101 5593 Repräsentationen 3.000,00  3.766,48  766,48  25,5  

11030101 5599 Sonstige 1.500,00  2.596,13  1.096,13  73,1  

11030101 5011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 600,00  650,00  50,00  8,3  

11030101 5021 Bezüge der Beamten 200.000,00  212.610,65  12.610,65  6,3  

11030101 5032 für tariflich Beschäftigte 18.000,00  22.754,96  4.754,96  26,4  

11030101 5051

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und 

dgl. 53.000,00  54.509,75  1.509,75  2,8  

11030101 5111 für Beamte 120.000,00  138.531,11  18.531,11  15,4  

11030101 5511 Aufwendungen für Personaleinstellungen 2.000,00  4.402,79  2.402,79  120,1  

Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

11040101 5022 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 359.000,00  384.853,23  25.853,23  7,2  

11040101 5032 für tariflich Beschäftigte 23.000,00  33.606,00  10.606,00  46,1  

Leistung 12010101 Wahlen

A u f s t e l l u n g
über die vom Bürgermeister genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2021

Leistung Sachkonto Bezeichnung

Seite 1



Ansatz Ausgaben mehr mehr

EUR EUR EUR %
Leistung Sachkonto Bezeichnung

12010101 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 200,00  4.543,41  4.343,41  2.171,7  

12010101 5599 Sonstige 2.000,00  2.048,40  48,40  2,4  

Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

12020101 5022 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 138.000,00  180.694,40  42.694,40  30,9  

12020101 5032 für tariflich Beschäftigte 9.000,00  16.285,10  7.285,10  80,9  

12020101 5042 für tariflich Beschäftigte 33.000,00  38.341,25  5.341,25  16,2  

12020101 5092 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) 50,00  80,31  30,31  60,6  

12020101 5111 für Beamte 35.000,00  48.443,63  13.443,63  38,4  

Leistung 12030101 Personenstandswesen

12030101 5021 Bezüge der Beamten 0,00  3.787,30  3.787,30           -

Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

12050101 52311

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, 

Schornsteinfeger, Leuchtmittel, 

Müllgebühren, etc.) 1.500,00  7.987,92  6.487,92  432,5  

12050101 5234 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 12.000,00  25.583,69  13.583,69  113,2  

12050101 5235

Aufwendungen für Unterhaltung der

Maschinen und technischen Anlagen 6.000,00  17.021,71  11.021,71  183,7  

12050101 5236

Aufwendungen für Unterhaltung der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000,00  37.989,79  17.989,79  89,9  

12050101 5252

Erstattungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbänden 1.500,00  1.714,97  214,97  14,3  

12050101 5515

Aufwendungen für Dienst- und 

Schutzbekleidung, persönliche 

Ausrüstungsgegenstände 15.000,00  17.083,22  2.083,22  13,9  

12050101 5519 sonstige Personalnebenaufwendungen 0,00  1.121,88  1.121,88           -

12050101 5524 Datenverarbeitung 0,00  1.925,84  1.925,84           -

12050101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 4.500,00  4.829,96  329,96  7,3  

12050101 5541 Versicherungsbeiträge 5.000,00  5.522,70  522,70  10,5  

12050101 5599 Sonstige 0,00  211,50  211,50           -

Leistung 12050108 Katastrophenschutz

12050108 5232

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung des 

Infrastrukturvermögens 7.000,00  9.725,76  2.725,76  38,9  

Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

21010101 5236

Aufwendungen für Unterhaltung der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00  2.913,09  2.913,09           -

21010101 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 1.000,00  31.219,75  30.219,75  3.022,0  

21010101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 600,00  1.609,95  1.009,95  168,3  

Leistung 21010102 Schulbetrieb

21010102 5524 Datenverarbeitung 5.500,00  7.754,25  2.254,25  41,0  

21010102 5531 Büromaterial 5.000,00  18.632,75  13.632,75  272,7  

21010102 5532 Fachliteratur und Zeitschriften 2.500,00  4.336,29  1.836,29  73,5  

Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

21010103 5221 Aufwendungen für Heizenergie 14.500,00  14.625,16  125,16  0,9  

21010103 52311

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, 

Schornsteinfeger, Leuchtmittel, 

Müllgebühren, etc.) 30.000,00  37.363,03  7.363,03  24,5  
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Ansatz Ausgaben mehr mehr

EUR EUR EUR %
Leistung Sachkonto Bezeichnung

21010103 5541 Versicherungsbeiträge 4.000,00  4.295,18  295,18  7,4  

Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

21010104 5541 Versicherungsbeiträge 2.500,00  2.939,97  439,97  17,6  

Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

21010105 52311

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, 

Schornsteinfeger, Leuchtmittel, 

Müllgebühren, etc.) 0,00  307,33  307,33           -

21010105 5235

Aufwendungen für Unterhaltung der

Maschinen und technischen Anlagen 8.000,00  25.755,72  17.755,72  221,9  

21010105 5541 Versicherungsbeiträge 4.500,00  4.766,13  266,13  5,9  

Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

21020301 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 12.000,00  22.073,62  10.073,62  83,9  

Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

21020401 52311

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, 

Schornsteinfeger, Leuchtmittel, 

Müllgebühren, etc.) 15.000,00  41.204,19  26.204,19  174,7  

21020401 5236

Aufwendungen für Unterhaltung der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00  511,85  11,85  2,4  

21020401 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 1.000,00  2.363,29  1.363,29  136,3  

21020401 5299 Sonstige 1.000,00  1.551,33  551,33  55,1  

Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

36010101 5231

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw.Reparaturen 

etc.) 10.000,00  10.530,92  530,92  5,3  

36010101 5235

Aufwendungen für Unterhaltung der

Maschinen und technischen Anlagen 7.500,00  9.215,33  1.715,33  22,9  

36010101 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 0,00  32.271,08  32.271,08           -

36010101 5541 Versicherungsbeiträge 2.500,00  2.587,89  87,89  3,5  

Leistung 57020101 Tourismusförderung

57020101 5231

Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Außenanlagen, Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen (bspw.Reparaturen 

etc.) 500,00  7.284,82  6.784,82  1.357,0  

57020101 5236

Aufwendungen für Unterhaltung der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00  846,73  846,73           -

57020101 5237

Geringwertige Geräte, Ausstatungs-, 

Ausrüstungs- und sonstige 

Gebrauchsgegenstände 1.000,00  4.024,41  3.024,41  302,4  

57020101 5529

Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 0,00  1.664,22  1.664,22           -
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Ansatz Ausgaben mehr mehr

EUR EUR EUR %
Leistung Sachkonto Bezeichnung

Leistung 57030101 Bauhof

57030101 5032 für tariflich Beschäftigte 63.000,00  83.690,44  20.690,44  32,8  

57030101 5092 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) 500,00  1.516,45  1.016,45  203,3  

Leistung 61020101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61020101 5512

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 

Umschulung 2.500,00  5.205,03  2.705,03  108,2  

61020101 5532 Fachliteratur und Zeitschriften 2.500,00  2.511,68  11,68  0,5  

61020101 5534 Telefon, Datenübertragungskosten 200,00  225,79  25,79  12,9  

61020101 5022 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 233.000,00  266.834,38  33.834,38  14,5  

61020101 5032 für tariflich Beschäftigte 15.000,00  23.215,80  8.215,80  54,8  

61020101 5042 für tariflich Beschäftigte 53.000,00  55.049,54  2.049,54  3,9  

562.372,09  

Finanzhaushalt (Investitionen)

Leistung 21010102 Schulbetrieb

21010102 08222 Büromaschinen 0,00  4.670,75  4.670,75           -

Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

21010103 08211 Einrichtungen von Schulen 0,00  5.850,04  5.850,04           -

Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

42020103 0821 Betriebsausstattung 3.772,19  5.134,85  1.362,66  36,1  

11.883,45  

  FB 4 - Finanzen, Kasse, Steuern

  A l b e r t

  Der Bürgermeister:

  J o c h u m

  Großrosseln, den 12.01.2023
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Ergebnishaushalt

11020101 5534
11030101 52311

11030101 5253

11030101 5313
11030101 5515

11030101 5525
11030101 5534
11030101 5543
11030101 5593

11030101 5599

12010101 5237
12050101 52311
12050101 5234

12050101 5235

12050101 5236

21010101 5237

21010102 5531

21010105 5235

21020301 5237
21020401 52311
36010101 5237
57020101 5231

57020101 5237

61020101 5512

Finanzhaushalt (Investitionen)

21010102 8222
21010103 8211

Möbel Warndtwaldweg Sonnenliege, Saargau-Garnitur, Saargaubank 
(3.690 €)

Altverträge und zusätzlich neue Verträge
Kosten für Reinigungsvertretung (22.211,35€)

Externer Datenschutzbeauftrager (5760,00 €), Umlage 2022 ego Saar 
(8.847,74 €)
Umlagezahlung Zweckverband Regionalentwicklung Warndt 
2021(21.562 €), Umlagenachforderung Zweckverband 2019 (7.730,80)

Schulungen Kasse CIP und avviso (Langer und Spengler)

Anschaffung Luftreiniger (23.108,43 €), 5 Kameras und Beamer 
Grundschule (7.268,52 €)
Kopier- und Papierkosten 

Mehrkosten durch Reinigung mit Desinfektion (ca. 3.300 €/Monat)
Einrichtung und Ausstattung Kita Klosterplatz
Verkehrssicherungsmaßnahmen Warndtwaldweg (7.284,82 €)

Meldung Schwerbehindertenrecht

3 Tarox Arbietsplätze
Montage Balancier- und Kletterpfad (5.850,04 €)

Spuckschutzwände Bundestagswahl (2.463,30 €), Desinfektionsspender 
Wahllokale (1.739,49 €)

E r l ä u t e r u n g e n
der genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2021

Leistung Sachkonto Erläuterung

Mängelbeseitigung Lüftungsanlage FWGH Süd (6.662,91 €), Umbauj 
Heizungsanlage FWGH Großrosseln (1.306,98 €), Beseitigung TÜV 
Mängel Lüftungsanlage FWGH West (1.041,12 €)

FFP2 und chirurgiche Masken (2.721,29 €)

Getränke Testzentrum und Sitzungen, Pauschale Sprudelautomat und 
Frankiermaschine, Kein Kind ohne Geschenk

Reparaturen Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör (12.747,28 €)
Grundreinigung aller FWGH (6.897,52 €)

Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung Grundschule St.Nikolaus 
(4.018,82 €), Austausch Brenner Heizungsanlage GS St.Nikolaus 
(2.358,58 €), Wartungen und Nachprüfungen, 
Ankauf Schulbuchpakete (21.743,27 €), Einnahmen auf Kto 4419 i.H.v. 
9.845 €

Wartungen und Anschaffungen Atemschutzwerkstatt (12.562,04 €), 
Anschaffung 15 HBC3 Bedienapparate (6.555.53 €)

Gebäudekopplung und  Flat Kosten (1.475,60 €/ Monat) 

Weihnachtsbäume, Grabgestecke, Altersjubilare

Rechtsberatungen Lärmschutzwand (4.229,16 €), Fernwärmevertrag 
(2.142 €), Bogenschießparcour (3.186,23 €), weitere Einzelfälle
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Anlage zu TOP 15.1 

 

Gemäß § 12 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderates, ist die Öffentlichkeit 
auszuschließen, wenn der Beratungsgegenstand die Erörterung finanzieller oder persönlicher 
Verhältnisse einzelner erfordert. Aus dem vorgenannten Grund, ist deshalb die Anlage dem 
nichtöffentlichen Teil zugeordnet.  

 


